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Liebe Studentinnen und Studenten,  
 
wir freuen uns, dass Sie sich für das Studium „Early Education – 

Bildung und Erziehung im Kindesalter“ an der Hochschule Neu-

brandenburg entschieden haben und heißen Sie herzlich willkom-

men. 

 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen wichtige Informationen 

zum Studieren und Wohnen sowie zur Freizeitgestaltung in Neu-

brandenburg vermitteln, um Ihnen damit die Vorbereitung auf Ihr 

Studium und die ersten Wochen in der für Viele neuen Stadt zu er-

leichtern.  

 
Prof. Dr. Hans-Werner Klusemann 

Prof. Dr. Marion Musiol 
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1. Informationen über die Hochschule 
Neubrandenburg 

 
Name und Anschrift 
 
Postanschrift 
Hochschule Neubrandenburg  
University of Applied Sciences 
Postfach 11 01 21  
17041 Neubrandenburg 
 
Haus- und Lieferadresse 
Hochschule Neubrandenburg  
University of Applied Sciences 
Brodaer Straße 2  
17033 Neubrandenburg 
 
Telefon: (03 95) 56 93-0 
Telefax: (03 95) 56 93-199 
 
Lageplan 
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Die am 1. September 1991 als FH gegründete Hochschule Neubranden-
burg gehört zu den aufstrebenden Hochschulen der Region. Seit dem 1. 
September 2005 wurde die Fachhochschule Neubrandenburg in die Hoch-
schule Neubrandenburg – University of Applied Sciences umbenannt. Sie 
ist eine Campushochschule, in der alles nah beieinander liegt. Die Hoch-
schule ist weitgehend behindertengerecht ausgebaut. Von der Hochschule 
aus ist der malerisch gelegene Tollensesee in fünf Minuten erreichbar und 
lädt zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein. 
 
Aber nicht nur die Natur herum ist reizvoll; auch die Stadt Neubranden-
burg hat einiges zu bieten. Neubrandenburg hat ca. 70.000 Einwohner, ist 
Oberzentrum der Region und drittgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpom-
merns. 
 
Hochschulprofil 
 
·  anwendungsorientierte und praxisnahe Lehre und Forschung  
·  bedarfsgerechte Ausbildung  
·  zukunftsorientierte Entwicklung der Fachrichtungen  
·  Wissens- und Technologietransfer, insbesondere in die Region  
·  internationale Kontakte zu fast 50 Partnerhochschulen  
·  Internationalisierung der Fachrichtungen und Studienabschlüsse  
·  Bachelor- und Master-Studiengänge  
·  moderne Verwaltung mit Modellprojekt zur Flexibilisierung des 

Haushaltes  
 
Unsere Stärken 
 
·  moderne Gebäude und Labore mit modernster Gerätetechnik  
·  günstige Betreuungsrelation zwischen Lehrenden und Studierenden  
·  zentrale Lage zwischen Stadtzentrum und Tollensesee  
·  preiswerte Übernachtungen in vier Studentenwohnheimen  
·  zahlreiche Freizeit- und Sportangebote  
 
Gebühren 
 
An der Hochschule Neubrandenburg werden keine Studiengebühren er-
hoben. Jedes Semester ist aber ein Semesterbeitrag für studentische Akti-
vitäten und für  Mitgliedschaft in der Studentenschaft zu zahlen. Insge-
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samt ist bei der Einschreibung ein Nachweis über die Einzahlung des 
Beitrages in Höhe von 38,50 Euro vorzulegen. Bitte beachten Sie, dass der 
Semesterbeitrag mit jeder Rückmeldung zum kommenden Semester zu 
entrichten ist. 
 
 

1.2. Akademischer Kalender 

Wintersemester 2008/2009: 1. September 2008 bis 28. Februar 2009 

Vorlesungszeit (einschließlich Prüfungen *) 15.09.2008 bis 06.02.2009 

Feierliche Immatrikulation 22.09.2008 

Schnupperwoche 01.12.2008 bis 05.12.2008 

Vorlesungsfreie Tage 22.12.2008 bis 02.01.2009 

Prüfungswochen* 26.01.2009 bis 06.02.2009 

Rückmeldung für das Sommersemester 2008 12.01.2009 bis 06.02.2009 

 
Sommersemester 2009: 1. März 2009 bis 31. August 2009 

Vorlesungszeit (einschließlich Prüfungen * ) 02.03.2009 bis 17.07.2009 

Vorlesungsfreie Tage (nur bewegliche Fei-
ertage) 

10.04.09 (Karfreitag) 
13.04.09 (Ostermontag) 
01.05.09 
21.05.09 (Himmelfahrt) 
01.06.09 (Pfingstmontag) 

Hochschulinformationstag HIT 2009 04.04.2009 

Hochschultag 2009 27.05.2009 

Prüfungswochen* 29.06.2009 bis 10.07.2009 

Rückmeldung für das WS 2009/2010 15.06.2009 bis 10.07.2009 

* Die genauen Prüfungszeiträume werden für jede Fachrichtung gesondert festgelegt. 
 

Bitte informieren Sie sich über weitere Semesterdaten auf unserer 
Homepage www.hs-nb.de 
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2. Informationen über den Studiengang „Early 
Education – Bildung und Erziehung im 

Kindesalter“  

 
 
2.1 Das Immatrikulations- und Prüfungsamt 
 
Das Immatrikulationsamt ist die erste „Anlaufstelle“ für jede/n neue/n Studie-
rende/n an der Hochschule Neubrandenburg. Hier melden Sie sich zur Einschrei-
bung, Rückmeldung und Exmatrikulation. Dort erhalten Sie Ihren Studentenaus-
weis und die Immatrikulationsbescheinigung. Hinweis: Ohne Rückmeldung am 
Ende des Semesters kann das Studium im folgenden Semester nicht fortgesetzt 
werden. Bevor Sie die Hochschule am Ende Ihres Studiums verlassen, müssen Sie 
sich offiziell exmatrikulieren lassen. Allgemeines Ziel des Prüfungsamtes ist es, 
Hilfe und Unterstützung bei Prüfungsfragen anzubieten. Das Prüfungsamt organi-
siert zentral die Prüfungen, fordert Prüfungsaufgaben an, erstellt Prüfungspläne 
und verwaltet die Noten. Korrigierte Prüfungen können hier auf Anfrage eingese-
hen werden. Anträge an die Prüfungsausschüsse sind zentral hier einzureichen. 
Beschlüsse der Prüfungsausschüsse werden durch das Prüfungsamt bekannt gege-
ben. Das Prüfungsamt achtet auf die Einhaltung der Abgabefristen und der durch 
die Studien- und Prüfungsordnung vorgegebenen Vorschriften. Verstöße werden 
den Prüfungsausschüssen mitgeteilt.  
Unterlagen wie z.B. Prüfungsleistungen anderer Hochschulen müssen fristgerecht 
im Prüfungsamt zur Prüfung auf Anerkennung eingereicht werden. 
 
Ansprechpartnerin 
Anika Beerwald 
Raum: 259 - Haus 1 
Tel.: (0395) 5 69 31 27 
Fax: (0395) 5 69 31 29 
E-Mail: beerwald@hs-nb.de 

Öffnungszeiten 
Mo 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Di 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Mi  13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Do  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Fr geschlossen 

 
 
Studien- und Prüfungsbestimmungen 
 
Die Studien- und Prüfungsbestimmungen für den B.A.-Studiengang „Early Edu-
cation – Bildung und Erziehung im Kindesalter“ sind in der Studien- und Prü-
fungsordnung geregelt. 
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Zugangsvoraussetzungen  
 

-  Allgemeine Hochschulreife oder 
-  Fachhochschulreife oder 
-  Berufsabschluss als staatlich anerkannte/r Erzieherin /Erzieher und 3 

Jahre Berufserfahrung begleitet durch eine Zugangsprüfung (Einzelfall-
prüfung) seitens der Hochschule 

 
 
Bewerbungsunterlagen 
 

-  Antrag auf Immatrikulation (erhältlich in der HS)  
-  Nachweis der Fachhochschulzugangsberechtigung (amtlich beglaubigte 

Kopie des Zeugnisses mit Durchschnittsnote) oder Abschlusszeugnis der 
staatlich anerkannten Fachschulausbildung  

-  tabellarischer Lebenslauf  
-  ein aktuelles Passbild  
-  zwei frankierte Briefumschläge für Benachrichtigungen (0,55 EUR und 

1,44 EUR)  
 
Bewerbungen sind bis zum 15. Juli für das folgende Wintersemester einzureichen. 
Der Studienbeginn ist nur zum Wintersemester möglich. Über die Termine zur 
Zugangsprüfung informieren Sie sich bitte im Internet unter www.hs-nb.de oder 
beim Prüfungsamt der Hochschule.   
 
 
Bewerbungsadressen 
 
für deutsche Bewerber/Bewerberinnen: 
Hochschule Neubrandenburg 
Immatrikulations- und Prüfungsamt Tel.: 0395 - 5693127 
Postfach 110121    Fax: 0395 – 5693129 
17041 Neubrandenburg   E-Mail: beerwald@hs-nb.de 
 
für ausländische Bewerber/Bewerberinnen: 
Hochschule Neubrandenburg 
Akademisches Auslandsamt  Tel.: 0395 - 5693126 
Postfach 110121    Fax: 0395 - 5693125 
17041 Neubrandenburg   E-Mail: aaa@hs-nb.de 
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Beschreibung und Ziele des Studienganges 
 
Der Bachelorstudiengang „Early Education – Bildung und Erziehung im Kindes-
alter“  ist ein interdisziplinär ausgerichteter berufsqualifizierender Studiengang. 
Die Studierenden eines Studienganges werden auf die Arbeit mit Kindern und 
deren Eltern in vorschulischen Kindertageseinrichtungen vorbereitet. Umfangrei-
che Praktika in Kindertageseinrichtungen und in der Grundschule sind obligato-
risch in das Studium integriert. 
 
Das Ziel des Studienganges besteht in der Herausbildung einer umfassenden be-
ruflichen Handlungskompetenz der Studierenden um selbständig und zielgerichtet 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben für 0 bis 10jährige Kinder über-
nehmen zu können. Besonders die Befähigung zur Bildungsarbeit, um Kinder 
gezielt zu fördern und ihnen einen besseren schulischen Einstig zu ermöglichen 
und damit Chancengleichheit zu sichern, bedarf der interdisziplinären wissen-
schaftlichen Qualifikation von Elementarpädagogen/-innen. 
 
 
Abschluss 
 
Nach erfolgreichem Studienabschluss verleiht die Hochschule Neubrandenburg 
den von den Europäischen Bildungsministern in der sog. „Bologna Deklaration“ 
allgemein zur europaweiten Einführung empfohlenen internationalen Studienab-
schluss B.A. (Bachelor of Arts). 
 
Der B.A.-Abschluss befähigt zum weiterführenden Studium eines Master-Pro-
gramms.  
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2.2 Aufbau des Studiums – Modulübersicht 
 
 Semester 1 2 3 4 5 6 
  credits 
EE 01 Grundlagen der Frühpädago-

gik 
20      

EE 02 Wissenschaftliches Arbeiten 
und Forschungsmethoden 

10      

EE 03 Sozialisation – Lernen - Bil-
dung 

 15     

EE 04 Selbstreflexivität und Ent-
wicklung beruflicher Identität 

 5     

EE 05 Praktikum A  10     
EE 06 Förderung in spezifischen Bil-

dungsbereichen 
  30    

EE 07 Entwicklungsfördernde Pro-
zesse in komplexen Zusam-
menhängen  

   10   

EE 08 Sozialraumorientierung, Ver-
netzung von personellen und 
institutionellen Voraussetzun-
gen 

   10   

EE 09 Praktikum B    10   
EE 10 Förderung der allgemeinen 

Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern 

    10  

EE 11 Förderung von Genderkom-
petenz und interkultureller 
Kompetenz 

    10  

EE 12 Förderung der Fähigkeit im 
Umgang mit sozialen Diffe-
renzen und Benachteiligungen 

    10  

EE 13 Leitungs- und Management-
kompetenz 

     15 

EE 14 Wissenschaftliche Anwendung 
„professionelles Handeln“ 

     5 

EE 15 Bachelor-Thesen      10 
 Summe SWS 18 18 18 18 18 16 
 Summe Credits 30 30 30 30 30 30 
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Modulbeschreibung: Modul 1 
 
Name des Moduls:  Grundlagen der Frühpädagogik 
 
Modulkoordinatorin:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Mitwirkende DozentInnen:  Prof. Dr. Marion Musiol 

Prof. Dr. Hans-Werner Klusemann 
Dr. Barbara Bräutigam 
Dipl. Päd. Dagmar Grundmann 

 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich im WS 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  20 
Student. Arbeitsaufwand:   600 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  Alternativ (Hausarbeit 15 S.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Das Modul führt theoretisch und historisch in die pädagogischen, psycholo-
gischen (insbesondere entwicklungspsychologischen) und soziologischen 
Grundlagen der Frühpädagogik ein. Dabei wird auch auf ethische und anth-
ropologische Konzepte Bezug genommen. Kindliche Entwicklung kann so 
in Abhängigkeit von individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen 
analysiert und reflektiert werden. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 2 
 
Name des Moduls: Wissenschaftliches Arbeiten und         

Forschungsmethoden 
 
Modulkoordinatorin:   Prof. Dr. Hans-Werner Klusemann 
Mitwirkende DozentInnen:  Prof. Dr. Hans-Werner Klusemann 

Prof. Dr. Peter Schwab 
Dipl. Soz. Michael Wuttke 

 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich im WS 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
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Student. Arbeitsaufwand:    300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:   Schriftlich (Klausur 120) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Im Modul „Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden“ werden 
die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens erarbeitet und 
die notwendigen Vorgehensweisen für ein selbständiges Studieren und 
Lernen eingeübt. Es dient einer ersten Orientierung hinsichtlich der Struktur 
des Studiums und bereitet auf das Selbststudium und auf den Umgang mit 
neuen Medien (Blended Learning) in der Hochschule vor. Darüber hinaus 
führt das Modul in die Grundlagen der für die Berufsgruppe relevanten 
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden ein und es werden die 
theoretischen Grundlagen für eigene kleinere Forschungsprojekte vermittelt. 
Auf diesem Weg wird ein erster Einblick in aktuelle öffentliche und wissen-
schaftliche Diskussionen gegeben und es wird das tiefere Verständnis und 
die Interpretation von Studien- und Fachtexten der pädagogischen, psycho-
logischen und soziologischen Kindheitsforschung trainiert. Dabei geht es 
darum, 1.) Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu verstehen und 
ihre Bedingungen im Bezug auf berufspraktisches Handeln abzuschätzen 
sowie 2.) um die Entwicklung systematischer Interpretationsmuster (Lesar-
ten) auch für die Deutung berufspraktischer Prozesse ein Falllogisches 
Verstehen einzuüben und zu entwickeln. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 3 
 
Name des Moduls:  Sozialisation – Lernen - Bildung 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  15 
Student. Arbeitsaufwand:   450 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  mündlich (30 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Die Verwirklichung des Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen 
macht es erforderlich, die Bildungsprozesse des Kindes stärker in den Focus 
der Kompetenzentwicklung pädagogischer Fachkräfte zu rücken. Schwer-
punkt dieses Moduls ist das Wahrnehmen und Verstehen von Bildungspro-
zessen der Kinder sowie die Förderung und Unterstützung von kindlichen 
Entwicklungsaufgaben, Interessen und Bedürfnissen. Entsprechend den 
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Anforderungen frühkindlichen Lernens werden in den Praxisphasen syste-
matisch kindliche Bildungsprozesse in Interaktionskontexten beobachtet, 
reflektiert und dokumentiert. Dabei geht es inhaltlich auch um die Bedeu-
tung entwicklungspsychologischer Theorien und das Verhältnis von Bin-
dung und Bildung, sowie die Bedeutung der Bereitstellung entwicklungs-
förderlicher (Lern-)umwelten, in der die Rolle der pädagogischen Fach-
kräfte eine entscheidende Bedeutung darstellt. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 4 
 
Name des Moduls: Selbstreflexivität und Entwicklung 

beruflicher Identität  
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  5 
Student. Arbeitsaufwand:   150 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  mündlich (30 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
ErzieherInnen sind nicht nur eine zentrale Bezugsperson oder auch Bin-
dungsperson für die Mädchen und Jungen, sondern auch für die Eltern so-
wie Kolleginnen/Kollegen im Team. Damit gewinnt die Fähigkeit von 
„Selbst- und Fremderfahrung“ und das Sich- Einbringen in Gruppenpro-
zesse an Bedeutung. In diesem Modul werden die Studierenden mit ausge-
wählten Übungen und Konzepten vertraut gemacht, die sie für ihre zukünf-
tige Profession stärken. Zu diesen biografischen und interaktiven Elementen 
gehören die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Entwick-
lungen des Berufes, um deren handlungsleitende Funktion für die berufli-
chen Aufgabenstellungen beurteilen zu können. Ein historischer Überblick 
der Entwicklung als ausgesprochener Frauenberuf und das Aufzeigen der 
Abhängigkeit der Berufsrolle vom gesellschaftlichen Kontext (Zusammen-
wirken von Erziehung und Gesellschaft; Erziehung als typischer Frauenbe-
ruf, unbewusste Motivation zur Berufswahl) trägt zur kritischen Auseinan-
dersetzung und zur beruflichen Identitätssicherung bei. Eine systematische 
Reflexion der eigenen persönlichen Identität, Gegebenheiten und ihre Wir-
kung auf das berufliche Denken und Handeln, wird im Hinblick auf profes-
sionelle Haltungen und fachliches Können reflektiert und entwickelt. 
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Modulbeschreibung: Modul 5 
 
Name des Moduls:  Praktikum A  
Modulkoordinator:   Dipl. Päd. D. Grundmann 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  öffentliche Präsentation und Praxisbe-

richt 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Am Ende des 2. Semesters ist ein 10wöchiges Praktikum a` 30 Std./Woche 
in einer Kindertageseinrichtung zu erbringen.  
In diesem Praktikum stellen die Studierenden den Zusammenhang zwischen 
den hochschulgemäßen Studieninhalten und ihrer Anwendung in der Praxis 
her. Unter wissenschaftlicher Anleitung erkunden und erproben die Studie-
renden das Praxisfeld Kindertagesstätten, machen es zum Gegenstand eige-
ner Reflexion und bringen die Ergebnisse in die wissenschaftliche Arbeit 
ein. 
Das Praktikum trägt dazu bei, zukünftige ExpertInnen für die Bildung und 
Erziehung von Kindern zu wissenschaftlich begründetem und pädagogisch 
verantwortlichem Handeln zu befähigen. Die Qualifizierungsziele liegen 
hierbei besonders in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, aber auch in der 
gemeinsamen  
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, denn außerfamiliäre Erziehung und 
Bildung kann nur gelingen, wenn die primäre Sozialisationsinstanz Familie 
mit einbezogen wird.  
Zielstellung ist, das bislang erworbene theoretische Wissen in direkter In-
teraktion mit Kindern, deren Eltern und dem Team reflexiv zu erproben und 
weiter zu entwickeln. Dort gemachte Erfahrungen, insbesondere die identi-
tätsstiftenden Wirkungen, werden in der Hochschule theoretisch reflektiert, 
systematisch analysiert und durch das Praktikum begleitende Lehrveran-
staltungen einschließlich einer schriftlichen Dokumentationen ausgewertet.  
Denken und Handeln wird als professionelle Haltung und fachliches Kön-
nen reflektiert und entwickelt. 
 
 
 
 
 



 17 

Modulbeschreibung: Modul 6 
 
Name des Moduls: Förderung in spezifischen Bildungsbe-

reichen 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  30 
Student. Arbeitsaufwand:   900 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Hausarbeit 15 Seiten)  
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Das Modul befähigt zur kompetenten Anleitung, Anregung, Begleitung und 
Unterstützung kindlicher Bildungs- und Erziehungsprozesse. Im Zentrum 
steht die vertiefende Entwicklung eines neuen Verständnisses von Bildung 
in der Kindertagesstätte. Wissbegierde, sinnliche Wahrnehmung und aktives 
Handeln ermöglichen Kindern die Aneignung von Welt. Studierende finden 
daher kindgerechte Antworten auf die Lernbedürfnisse von Kindern. Damit 
greift das Modul auf die theoretischen Grundlagen der vorherigen Module 
im Sinne des Gesamtkonzeptes zurück und regt zur Umsetzung im pädago-
gischen Alltag an. Im Mittelpunkt der didaktischen Aufbereitung der Lehr-
inhalte steht der entdeckende Umgang mit (Schrift-)Sprache, Zahlen, aber 
auch die Erforschung von Phänomenen in Natur, Wissenschaft und Tech-
nik, Kunst, Kultur und Geschichte. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 7 
 
Name des Moduls: Entwicklungsfördernde Prozesse in 

komplexen Zusammenhängen 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120 Min.) 
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Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
In diesem Modell überprüfen die Studierenden zum einen bereits erworbe-
nes Wissen aus den bisherigen Modulen und stellen dieses zum anderen in 
einen neuen Kontext. Sie erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse dahinge-
hend, dass Bildungsprozesse bei Mädchen und Jungen nicht entlang eines 
„Fächerkanons“ oder der Bildungsbereiche verlaufen. Bildung berührt im-
mer das ganze Kind und ist demzufolge als der umfassende Prozess zu 
verstehen, in dessen Verlauf alle Kräfte des Kindes mit dem Ziel angeregt 
werden, sich die Welt anzueignen und sich als Persönlichkeit zu einer 
selbstbestimmenden Individualität zu entfalten. Auf der Grundlage neuro-
wissenschaftlicher, entwicklungspsychologischer sowie pädagogischer 
Erkenntnisse erkennen die Studierenden, das gerade im Zusammenfallen 
von lebenspraktischen Tätigkeiten und Lernerfahrungen, die „Eigenwillig-
keit“ sowie die Vorzüge der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrich-
tungen liegen. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 8 
 
Name des Moduls: Sozialraumorientierung, Vernetzung 

von personellen und institutionellen 
Voraussetzungen 

Modulkoordinator:   Prof. Dr. Werner Freigang 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich in der Pädagogik immer stärker 
das Konzept der Alltags- und Lebensweltorientierung durchgesetzt. Le-
benswelt wird dabei als der jeweils individuell interpretierte Raum-Zeit-
Horizont verstanden, in dem der Einzelne sich orientiert, lernt und entwi-
ckelt. Solche Lebenswelten unterscheiden sich z.B. in verschiedenen 
Schichten, Regionen etc. aber es gibt auch überindividuell geteilte Lebens-
welten. Der Begriff Sozialraum zielt eher auf die Aspekte einer räumlich 
und sozial fassbaren Lebenswelt in einem eingegrenzten Raum und be-
zeichnet so etwas wie die institutionell gefasste Lebenswelt. In dem Modul 
sollen die Studierenden das theoretische Konstrukt Lebenswelt und auch die 
historischen Vorläufer – insbesondere gemeinwesenorientierte Ansätze 
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kennen und sozialräumlich orientierte Konzepte verstehen lernen.. Sie er-
halten eine Einführung in die fachlichen, politischen und jugendhilferechtli-
chen Dimensionen dieser Thematik. Kindertageseinrichtungen für Kinder 
müssen als Teil eines „lebendigen“ Sozialraumes verstanden werden. Die 
Studierenden sollen erkennen, wie eine Sozialraum und Netzwerk orien-
tierte Pädagogik einerseits fachliche und andererseits auch finanzpolitische 
Erwartungen zu erfüllen hat. Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen steht 
das Kennen lernen sowie exemplarische Entwickeln und Anwenden von 
sozialräumlichen und netzwerkorientierten Ansätzen sowie von Arbeitsin-
strumenten in einer an den Lebens- und Alltagswelten der Kinder orien-
tierten Pädagogik. Dabei steht nicht mehr ausschließlich das Kind im Zent-
rum der Betrachtung, sondern dessen systemisches Umfeld. Die Studieren-
den sollen Praxiserfahrungen reflektieren, institutionell und fachliche Netz-
werke analysieren,  und Angebote und Leistungen entwickeln, die über den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindereinrichtungen hinausgehen,. 
Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen als Knoten institutioneller 
Netzwerke verstanden und – wenigstens im Gedankenexperiment – kon-
zeptionell weiterentwickelt werden. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 9 
 
Name des Moduls:  Praktikum B  
Modulkoordinator:   Dipl. Päd. D. Grundmann 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  öffentliche Präsentation und Praxisbe-

richt 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Am Ende des 4. Semesters ist ein 10wöchiges Praktikum a’ 30 Std./Woche 
in einer Kindertageseinrichtung und/oder in einer Grundschule zu absolvie-
ren. Das Praktikum dient der engen Verzahnung des Übergangs von der 
Kindertageseinrichtung zur Grundschule. In diesem Praktikum bauen die 
Studierenden auf ihren bisherigen Praxis- und Theorieerfahrungen auf und 
werden immer stärker in die Begleitung und Unterstützung der kindlichen 
Bildungs- und Entwicklungsprozessen einbezogen. Sie lernen, kindlichen 
Entwicklungsaufgaben zu fördern und zu unterstützen, Interessen und Be-
dürfnisse der Kinder aufzugreifen. Entsprechend den Anforderungen früh-
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kindlichen Lernens werden systematisch kindliche Bildungsprozesse in 
Interaktionskontexten begleitet, reflektiert und dokumentiert. Das Prakti-
kum trägt dazu bei, Bildungsansätze in Kindergarten und Grundschule zu 
vergleichen und gemeinsam mit beiden Institutionen ein zeitgemäßes Bil-
dungsverständnis zu entwickeln. 
Die Studierenden tragen der Erkenntnis Rechnung, dass es nicht um die 
Schulfähigkeit des Kindes, sondern um die Kindfähigkeit der Institutionen 
geht. Institutionell kann es nur bedeuten, dass der Kindergarten als vor-
schulische Einrichtung zeitlich vor der Schule kommt, aber nicht die Funk-
tion des Schulvorbereiters hat. Sie erkennen die Bedeutung der unterschied-
lichen Lebensphasen der Kinder und wissen, dass jede in sich wichtig ist, 
nicht beliebig und nicht austauschbar und jede ihre eigene Berechtigung hat. 
Die Studierenden ermutigen die Kinder zu eigenen Ideen, indem sie kleine 
Projekte verfolgen, in denen Kinder Fantasie, Selbstvertrauen und Tatkraft 
entwickeln können.  
Sie nutzen ihre vertieften neurophysiologischen/-biologischen und ent-
wicklungspsychologischen Erkenntnisse über den Zusammenhang von  
Bindungs- und Bildungsfähigkeit von Kindern, um in einem sensiblen Um-
gang mit den Kindern zu interagieren und somit ihre Neugier und Wissbe-
gierde zu unterstützen. Sie sorgen dafür, dass das so aufnahmebereite kind-
liche Gehirn nicht nur durch Zufälle, die der Alltag bereithält, lernt und sich 
entwickelt, sondern in strukturierten Zusammenhängen. Die Bildung des 
Kindes verlangt sorgfältige Planung und Begleitung, damit die Kindergar-
tenzeit als Lebenszeit des Lernens in vollem Umfang genutzt werden kann. 
In diesem Praktikum wenden die Studierenden ihre theoretischen Kennt-
nisse zu speziellen Beobachtungsverfahren zunehmend an, um Lern- und 
Entwicklungsprozesse von Kindern zu dokumentieren. Sie setzen zentrale 
Arbeitsmaterialien wie z.B. das Bildungsprogramm ein. Inhalte des Bil-
dungsprogramms werden in die Lernbereiche und Themenfelder der Aus-
bildungsordnung integriert. 
Die Studierenden werden immer stärker in die Zusammenarbeit mit den 
Eltern einbezogen. Sie führen selbst erste Elterngespräche durch und entwi-
ckeln eigene Ideen für die Zusammenarbeit. (Gestaltung von Elternabenden, 
Elternfesten.) 
Zielstellung ist, Kindern, die vor dem Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule stehen, sowie deren Eltern auf die Phase des Überganges vor-
zubereiten, Kinder, die in die Grundschule gewechselt sind, wahrzunehmen 
und soweit wie möglich zu unterstützen. Dort gemachte Erfahrungen wer-
den in der Hochschule theoretisch reflektiert, systematisch analysiert und 
durch begleitende Seminare und schriftliche Dokumentationen ausgewertet.   
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Modulbeschreibung: Modul 10 
 
Name des Moduls: Förderung der allgemeinen 

Persönlichkeitsentwicklung von Kin-
dern 

Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
In diesem Modul vertiefen die Studierenden die Bedeutung erzieherischer 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse im Rahmen der kognitiven, sozialen 
sowie emotionalen Entwicklung des Kindes. In den Lehrveranstaltung wird 
u.a. die Erkenntnis vertieft, dass Kinder in der heutigen Zeit in einer Risi-
kogesellschaft aufwachsen und sich daraus grundlegende Konsequenzen 
ergeben. Die Studierenden setzen sich mit dem Phänomen der Resilienz und 
deren Erscheinungsbilder auseinander. Sie erkennen in der Auseinanderset-
zung mit zentralen Konzepten der Resilienzforschung, dass neuere Tenden-
zen darauf verweisen, dass es nicht um Defizitorientierung, sondern um 
Ressourcenorientierung in der Pädagogik gehen muss. Dieser Paradigmen-
wechsel beinhaltet in starkem Maße die Sichtweise von Mädchen und Jun-
gen als „starke Wesen“ und MitgestalterIn des eigenen Lebens. Die kriti-
sche Auseinandersetzung mit verschiedenen Förderansätzen wird geübt und 
ist zu gleich die Grundlage dafür, dass die Studierenden handlungsleitende 
Konzepte zur Förderung von Selbständigkeit, Autonomie und sozialer 
Kompetenz von Kindern im System der Kindertageseinrichtungen sowie der 
Grundschulen entwickeln und in der Praxis erproben. 
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Modulbeschreibung: Modul 11 
 
Name des Moduls: Förderung von Genderkompetenz 

und interkultureller Kompetenz 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Obgleich die Gender- Perspektive in jedem Modul thematisiert wird, wird 
die besondere Bedeutung dieses Themas in diesem eigenen Modul differen-
ziert aufgegriffen und vertieft. Dabei wird die Tatsache, dass der Erziehe-
rinnenberuf eine weibliche Domaine darstellt ebenso zu berücksichtigen 
sein, wie das Phänomen von Feminisierung von Sozialisationsprozessen. Zu 
reflektieren ist dabei im Wesentlichen auch die Bedeutung von Geschlecht-
sungleichheiten. Vor diesem Hintergrund ist Geschlecht eine erste Form 
von Fremdheit, die in diesem Modul weitestgehend als interkulturelle 
Fremdheit bearbeitet wird. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 12 
 
Name des Moduls: Förderung der Fähigkeiten im Um-

gang mit sozialen Differenzen und 
Benachteiligungen 

Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  10 
Student. Arbeitsaufwand:   300 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Zentrale Themen dieses Moduls sind soziale Differenzen und Benachteili-
gungen bzw. der individuelle und gesellschaftliche Umgang damit. Wäh-
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rend unter Benachteiligung körperliche, seelische oder geistige Unter-
schiedlichkeiten verstanden werden, z.B. in Form von Behinderung, geht es 
bei der Auseinandersetzung mit sozialen Differenzen um gesellschaftliche 
Unterschiede, z.B. Unterschiede hinsichtlich sozialer Lebenslagen, Ein-
kommen, Wohnsituation u.s.w. 
Im Zusammenhang mit Erkenntnissen der Inklusionspädagogik geht es in 
diesem Modul um das Erkennen der Bedingungen und Ursachen von Ab-
weichungen sowie um Möglichkeiten spezieller Förderung bzw. der Ges-
taltung von Umwelten, um Benachteiligungen auszugleichen oder zu über-
winden. 
 
 
Modulbeschreibung: Modul 13 
 
Name des Moduls: Leitungs- und Managementkompe-

tenz 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Hans-Werner Klusemann 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  15 
Student. Arbeitsaufwand:   450 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Klausur 120 Min.) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Auch Kindertagesstätten haben sich in der Moderne zunehmend zu Dienst-
leistungsunternehmen entwickelt in denen rechtliches-, betriebswirtschaftli-
ches, organisatorisches-, Personalführungs- und Managementwissen unver-
zichtbar ist. In Lehrveranstaltungen zu diesem Modul geht es um die An-
eignung des für das Berufsfeld notwendigen Wissens, sowie um die Erar-
beitung von Sichtweisen, um aus den Perspektiven von verschiedenen Posi-
tionsinhabern und Interessengruppen (Kinder, Trägervertretern, Jugendäm-
tern, Eltern, Politiker) denken zu können und das Handeln daran zu bemes-
sen und zu orientieren. Das Ziel ist, die Komplexität des Berufsfeldes durch 
die Perspektivenaufnahme, zu ordnen und sich dadurch zu eigenem verant-
wortlichen Handeln zu befähigen. 
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Modulbeschreibung: Modul 14 
 
Name des Moduls: Wissenschaftliche Anwendung 

„professionelles Handeln“ 
Modulkoordinator:   Prof. Dr. Marion Musiol 
Niveau des Moduls:   Bachelor 
Fächertyp:   Pflichtmodul 
Häufigkeit des Angebotes: jährlich 
Voraussetzungen für Teilnahme: keine 
Anzahl der ECTS-Punkte:  5 
Student. Arbeitsaufwand:   150 Stunden 
Art der Prüfungsleistungen:  schriftlich (Hausarbeit 10 Seiten) 
 
Lerninhalte/Qualifikationsziel:  
Auf der Grundlage der bisherigen Studieninhalte wählen die Studierenden 
für ihr Projekt, bezogen auf ihr zukünftiges Handlungsfeld, einen theoreti-
schen oder praktischen Schwerpunkt, der in eigenständiger Verantwortung 
tief greifend bearbeitet wird. Sie bearbeiten dieses Thema selbstständig oder 
in Gruppen.  
Das Ergebnis der Projektarbeit in Form einer ausführlichen Projektskizze 
dient sowohl der Vorbereitung berufspraktischer Professionalität, als auch 
der Vorbereitung der Bachelor-Arbeit und kann unmittelbar in die Bache-
lor-Thesen einfließen.  
 
 
Modul- und Bachelorprüfung 
 
Jedes Modul schließt mit einer Modulprüfung ab.  
Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Bachelor-Studium 
abschließt. Sie zeigt, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fachgebiet des 
Bachelor-Studienganges „Early Education – Bildung und Erziehung im 
Kindesalter“ selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden schriftlich zu 
bearbeiten. 
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2.3 Informationen über ECTS 
 
Auf den Seiten der Europäischen Kommission finden sich die folgenden 
offiziellen Informationen über ECTS. 
 
Quelle:  
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_de.html 
 
 
Was ist ein "Credit System"? 
 
Ein Credit System dient der systematischen Erfassung eines Lernpro-
gramms, indem es dessen einzelnen Bestandteilen Credits zuteilt. Die Fest-
legung von Credits in den Hochschulsystemen kann sich auf verschiedene 
Parameter stützen, beispielsweise auf das Arbeitspensum der Studierenden, 
die Lernergebnisse und die Unterrichtsstunden. 
 
 
Was ist das ECTS? 
 
Das Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung 
von Studienleistungen (ECTS) ist ein auf die Studierenden ausgerichtetes 
System. Basis ist das 
Arbeitspensum, das die Studierenden absolvieren müssen, um die Ziele 
eines Lernprogramms zu erreichen, Ziele, die vorzugsweise in Form von 
Lernergebnissen und zu erwerbenden Kompetenzen festgelegt sind. 
 
 
Wie hat sich das ECTS entwickelt? 
 
Das ECTS-System wurde 1989 im Rahmen von Erasmus (inzwischen Teil 
des Sokrates-Programms) eingeführt. Es ist das einzige Credit System, das 
mit Erfolg getestet wurde und das in ganz Europa verwendet wird. Ur-
sprünglich wurde es für die Anerkennung von Studienleistungen eingerich-
tet. Das System erleichterte die Anerkennung von 
Studienaufenthalten im Ausland und verbesserte damit Qualität und Um-
fang der Studierendenmobilität in Europa. Seit einiger Zeit wird es weiter-
entwickelt zu einem 
Akkumulierungssystem, das auf institutioneller, regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene realisiert werden soll. Dies stellt eines der zentralen 
Ziele der Erklärung von Bologna vom Juni 1999 dar. 
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Warum sollte das ECTS eingeführt werden? 
 
Durch das ECTS-System können alle – einheimischen und ausländischen – 
Studierenden Studiengänge leichter verstehen und vergleichen. Das System 
erleichtert die Mobilität und die akademische Anerkennung. Den Universi-
täten hilft es, ihre Studiengänge zu organisieren und zu überarbeiten. Das 
ECTS kann für viele Studiengänge und Arten der Wissensvermittlung ein-
gesetzt werden. Es macht die europäische Hochschulbildung für Studie-
rende aus anderen Kontinenten attraktiver. 
 
 
Was sind die Kernpunkte des ECTS? 
 
Das ECTS-System basiert auf der Übereinkunft, dass das Arbeitspensum 
von Vollzeitstudierenden während eines akademischen Jahres 60 ECTS-
Credits ergibt. Das Arbeitspensum von Studierenden im Rahmen eines 
Vollzeit-Studiengangs beläuft sich in Europa in den meisten Fällen auf 36 
bis 40 Wochen pro Jahr; in diesen Fällen entspricht ein Credit 24-30 Ar-
beitsstunden. Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, die die Lernen-
den im Durchschnitt benötigen, um die erforderlichen Lernergebnisse zu 
erzielen.  
 
Die Anrechnung ermöglicht auch eine Quantifizierung der Lernergebnisse. 
Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um Kompetenzen, die verdeutlichen, 
was die Studierenden nach Abschluss eines kurzen oder langen Lernprozes-
ses wissen, verstehen oder leisten können. Die Credits im ECTS-System 
erhalten Studierende erst nach Abschluss der zu leistenden Arbeit und der 
entsprechenden Beurteilung der erzielten Lernergebnisse.  
 
Die Zuteilung der ECTS-Credits basiert auf der offiziellen, gesetzlichen 
Studiendauer des Abschnitts eines Studiengangs. Das gesamte Arbeitspen-
sum, das absolviert werden muss, um nach offiziell drei Jahren einen ersten 
akademischen Grad zu erreichen, ergibt 180 Credits.  
 
Das Arbeitspensum der Studierenden im ECTS-System schließt die Zeit ein, 
die verwendet wird auf Vorlesungen, Seminare, Selbststudium, Vorberei-
tung auf und Teilnahme an Prüfungen usw.  
 
Credits werden allen Bildungskomponenten eines Studiengangs zugeteilt 
(beispielsweise Module, Kurse, Praktika, Abschlussarbeit usw.) und geben 
das Arbeitspensum für jede Komponente im Verhältnis zum gesamten Ar-
beitspensum wieder, das für ein volles akademisches Jahr/Studienjahr im 
betreffenden Studiengang zu leisten ist.  
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Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfenden 
festgesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0  sehr gut  eine hervorragende Leistung 

 
2,0  gut  eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt 
3,0  befriedigend  eine Leistung, die den durchschnittlichen Anfor-

derungen entspricht 
4,0  ausreichend  eine Leistung, die trotz Mängel noch den Anfor-

derungen genügt 
5,0  nicht ausrei-

chend  
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne 
Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 
0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausrei-
chend“/„sufficient“ (D) bewertet wurde. Wird die Prüfungsleistung von 
zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungsleistung 
mit mindestens „ausreichend“/„sufficient“ (D) bewerten. 
 
Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses erfolgt die Bewer-
tung der Prüfungsleistung in Leistungsgraden (grades) und Leistungspunk-
ten (grade points). 
 
Folgende Leistungsgrade (grades) sind zu verwenden: 
 
A  sehr gut (very good)  eine hervorragende Leistung 

 
B  gut (good)  eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt 
C  befriedigend (satis-

factory)  
eine Leistung, die den durchschnittlichen An-
forderungen entspricht 

D  ausreichend (suffi-
cient)  

eine Leistung, die trotz Mängel noch den An-
forderungen genügt 

F  nicht ausreichend 
(fail)   

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt 
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Zur differenzierten Bewertung sind folgende Zwischenwerte zulässig: 
A- sehr gut (very good); B+, B- gut (good); C+, C- befriedigend (satisfac-
tory); D+ ausreichend (sufficient). 
 
Den Leistungsgraden (grades) sind folgende Leistungspunkte (grade points) 
zugeordnet: 
 
Leistungsgrad 
(grade) 

Leistungspunkte 
(grade points) 

A 4,0 
A- 3,7 
B+ 3,3 
B 3,0 
B- 2,7 
C+ 2,3 
C 2,0 
C- 1,7 
D+ 1,3 
D 1,0 

 
Hinweis: Für Weiteres lesen Sie bitte gründlich Ihre Prüfungsordnung und 
lassen Sie sich ggf. vom Prüfungsamt beraten. 
 
 
Welche zentralen Unterlagen für das ECTS gibt es? 
 
Das/Der reguläre Informationspaket/Studienführer  (Information Pa-
ckage/Course Catalogue) der Einrichtung, zu veröffentlichen in zwei Spra-
chen (oder nur in Englisch bei Studiengängen, die in Englisch angeboten 
werden) im Web und/oder auf Papier in einem oder mehreren Verzeichnis-
sen. Dieses/-r Paket/Führer muss die Punkte in der Checkliste enthalten, die 
diesem Dokument beigefügt ist, einschließlich der Informationen für aus-
ländische Gaststudierende.  
 
Der Studienvertrag (Learning Agreement) enthält die Aufstellung der zu 
absolvierenden Kurse, die zwischen dem/der Studierenden und dem zustän-
digen akademischen Gremium der betreffenden Einrichtung vereinbart 
werden. Beim Transfer von Credits muss der Studienvertrag zwischen den 
Studierenden und den beiden betreffenden Einrichtungen vor Abreise der 
Studierenden geschlossen und bei eventuellen Änderungen sofort aktuali-
siert werden.  
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Die Datenabschrift (Transcript of Records) dokumentiert die Leistung der 
Studierenden durch die Aufstellung der absolvierten Kurse, die erworbenen 
Credits sowie die erzielten Noten und möglicherweise ECTS-Noten. Beim 
Credittransfer ist die Datenabschrift von der Heimathochschule der ent-
sandten Studierenden vor deren Abreise und von der Gasthochschule der 
aufgenommenen Studierenden am Ende ihres Studienaufenthalts auszustel-
len.  
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3. Die Hochschulstruktur 
 
Die gesamte Studentenschaft wählt aus ihren Kandidaten zwei Studenten in 
den Senat, vier Studenten in das Konzil und 12 Studenten in das Studieren-
denparlament (StuPa). Maximal vier Sitze des StuPa können durch Mandate 
von Studenten der Sozialen Arbeit/Early Education erreicht werden. Die 
Anzahl der Studenten im Fachbereich bestimmt seine Sitze im StuPa. Wir, 
die Studenten der Sozialen Arbeit und Early Education wählen aus den 
Kandidaten unseres Fachbereichs den Fachschaftsrat Soziale Arbeit, Bil-
dung und Erziehung und die beiden Studentenvertreter für unseren Fachbe-
reichsrat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Hochschulgremien Gesamtüberblick 
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3.1 Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) 
 
Vorsitzender: Daniel Herz 
E-Mail: info.asta@hs-nb.de 
Raum 282 
Tel.: (03 95) 56 93-1 97 
 
 
Der AStA besteht aus Referaten. Er wird vom Studierendenparlament als 
dessen ausführendes Organ (Exekutive) gewählt und kontrolliert. Referats-
leiter (RL) und Referatsmitarbeiter arbeiten selbstständig innerhalb der 
Referate. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist in allen Bun-
desländern, außer in Baden-Württemberg und Bayern ein Organ der 
verfassten Studentenschaft, gewissermaßen deren Regierung. Der AStA 
wird in der Regel für ein Jahr vom Studentenparlament (StuPa) gewählt. 
Die Aufgaben des AStA sind in den Hochschulgesetzen der Bundesländer 
geregelt. Der AStA an der Hochschule Neubrandenburg vertritt eure stu-
dentischen Interessen und bietet durch seine zahlreichen  Referate ein um-
fangreiches Dienstleistungsangebot. Dieser Rahmen wird durch die ehren-
amtliche Tätigkeit von Studierenden dieser Hochschule sichergestellt. Kre-
ative Köpfe sind immer willkommen!  
Students make it real! 
 
 
Vorsitz 
 
Diese Position beinhaltet die Gesamtkoordination der einzelnen Referate 
und ist damit für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs verantwort-
lich. Der AStA-Vorsitz ist die Schnittstelle zu allen anderen Hochschulgre-
mien und übernimmt die Außenvertretung des AStA. Weitere Aufgaben 
sind die Überprüfung der sachlichen Rechenschaftsberichte der Referate 
und Fachschaftsräte sowie die anschließende Darstellung der Arbeit des 
gesamten AStA gegenüber dem StuPa. Außerdem besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern des Studierendenparlaments. In diesem 
Zusammenhang übt der AStA-Vorsitz eine beratende Funktion aus. Die 
Tätigkeiten entsprechen den Aufgaben der Geschäftsführung in einem Un-
ternehmen.  
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Finanzen 
 
Das Referat Finanzen führt die monetären Geschäfte des AStA und prüft die 
rechnerische Rechenschaft der Referate und Fachschaftsräte Die Aufgaben 
umfassen die Erstellung eines Haushaltsplanes, die Buchführung als auch 
die finanzielle Konzeption von Veranstaltungen innerhalb der Hochschule. 
Auch das Referat Finanzen steht dem StuPa in finanziellen Fragen zur Seite. 
 
 
Hochschulpolitik 
 
Das Referat stellt die Informationsschnittstelle innerhalb der Hochschule 
zwischen der Studierendenschaft und der Verwaltung dar. Informationen 
aus dem Senat, Konzil, Rektoratsausschuss und dem Rektorat werden hier 
gebündelt und zur politischen Beratung des Studierendenparlaments aufge-
arbeitet. Politisches Geschehen innerhalb und außerhalb der Hochschule 
wird aufgenommen, bewertet und kann zur Umsetzung für Aktionen und 
Demonstrationen verwertet werden. Für externe Informationen werden 
Kontakte zur Landeskonferenz der Studierendenschaft MV (LKS), Freier 
Zusammenschluss der Studierendenschaft (FZS) etc. gepflegt und weiter 
ausgebaut. Die Teilnahme an Seminaren in ganz Deutschland dient der 
Arbeit vor Ort. Themen sind z.B.: Zweitwohnungssteuer, Bologna-Prozess 
(Einführung BA/MA Studiengänge), Studiengebühren und Evaluation. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Referat Öffentlichkeitsarbeit ist für die PR-Konzeption im Rahmen des 
AStA verantwortlich. In diesem Zusammenhang besteht ein engmaschiges 
Netzwerk zu diversen Referaten, insbesondere zum Vorsitz, Finanzen und 
Kultur. Weiterhin erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Dezernat Öffent-
lichkeitsarbeit der Hochschule Neubrandenburg 
 
 
Kultur 
 
Das Referat Kultur organisiert Events für Studierende. Im Vordergrund 
stehen der Aufbau und die Pflege eines umfangreichen Netzwerkes um die 
Veranstaltungen abzusichern. Besonders hervor zu heben sind hier der jähr-
liche Hochschulball oder der Hochschultag.  
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Medienreferate des AStA 
 
 
Kinokombinat NB 
 
Licht aus und Film ab heißt es jeden Dienstag um 20.00 Uhr im Hörsaal 1, 
der dann kurzerhand zum „hauseigenen“ Kino umfunktioniert wird. Der 
Eintritt kostet 2€. Filmtechnisch sind wir immer auf dem Laufenden, denn 
unser Spielplanrepertoire beschränkt sich nicht nur auf Angebote internati-
onaler Filmverleiher, sondern beinhaltet auch Filme von Produzenten, die 
(noch) nicht so bekannt sind. Bei Interesse hinter die Kulissen des Kino-
kombinats NB zu blicken und das Team zu unterstützen, meldet euch nach 
den Vorführungen bei den Mitgliedern. Online könnt ihr uns unter: kino.hs-
nb.de erreichen. 
 
 
Studentenradio H.i.R.N. 
 

In der großen weiten Welt der Kommunikation gibt es 
eine Menge Möglichkeiten Informationen zu vermitteln. 
Television oder Printmedien fallen jedem sicher auf An-
hieb ein. Aber da war doch noch was! Am besten noch 

mal das H.i.R.N. einschalten. Radio, genau. Mittwoch von 21.00 Uhr bis 
22.00 Uhr könnt ihr uns auf der Frequenz 88,0 NB-Radiotreff hören. Wir, 
die Moderatoren/innen informieren Euch über das studentische (Nacht-
)Leben, Musik, Kunst, Sport, Politik, die Geschehnisse rund um die Hoch-
schule und vieles mehr. Wollt ihr auch endlich gehört werden? Dann kommt 
ins Medienbüro (Raum 135) und fragt nach der „H.i.R.N. – Crew“ oder 
hinterlasst einen kurzen Tread im Studentenforum. Dort sind wir auch unter 
der Rubrik „Radio H.i.R.N.“ vertreten. 
 
 
Studentenclub 
 

Jeden Dienstag ab 22.00 Uhr heizen 
euch die DJ´ s an ihrem „Arbeitsgerät“ 
kräftig ein. Gespielt wird alles, was 
Ohren und Tanzbeinen gut tut oder zum 

Party-Motto passt. Um euren Flüssigkeitshaushalt braucht ihr euch auch 
keine Sorgen machen, denn für Getränke ist natürlich gesorgt. Dem ist nicht 
genug, denn ab und an finden sich auch Bands im Club ein und füllen die 
Räumlichkeiten mit Live-Klängen. Alles Wissenswerte über das Team oder 
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Party-Schnappschüsse erfahrt ihr unter: www.club-nb.de. Bleibt nur noch 
eine Sache: Schaut rein und feiert mit! 
 
 
Servicereferate des AStA 
 
 
Web & IT 
Der Aufgabenbereich erstreckt sich nicht nur über die Wartung und Pflege 
der technischen Geräte im Medienbüro, sondern beinhaltet neben der und 
Pflege des Studentenforums auch die ständige Aktualisierung der AStA 
bzw. StuPa – Website. Diese ist unter http://www.studium-
nb.de/impressum/index.php erreichbar. Diesem Referat gehört noch eine 

weitere Einheit an. Das Studentenforum ist eine interaktive 
Plattform zur Information und Diskussion von Studenten für 
Studenten. Neben verschiedenen Themenbereichen wie der 
Quasselecke, Sport, Internet, dem schwarzen Brett oder Reisen 
und Mee(/h)r präsentieren sich auch die einzelnen Medienrefe-
rate, der Club sowie der AStA und das StuPa. Neugierig gewor-
den? Dann loggt euch unter: www.forum-nb.de ein und werdet 

Teil der Community. 
 
 
Grafik & Design 

Das Referat Grafik & Design besteht nun bereits seit 
mehr als einem Jahr und wird mittlerweile von vielen 
studentischen Gremien genutzt. Im Mittelpunkt unseres 
Referates stehen die Gestaltung von Plakaten, Bannern 

und Flyern für in- und externe Veranstaltungen oder auch die Logoent-
wicklung. Für die technische Umsetzung der Aufträge steht uns im Medien-
büro (Raum135) moderne Soft- und Hardware zur Verfügung. Bei Interesse 
kommt einfach vorbei. 
 
 
Inneres 
 
Im Mittelpunkt steht hier die Organisation des AStA/StuPa- Büros. Aufga-
ben sind hier z. B. die Koordination des Schriftverkehrs oder auch die Di-
gitalisierung der Verlaufsprotokolle der StuPa- Sitzungen. 
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Funktionsreferate des AStA 
 
 
IFuS (interdisziplinäre Forschung und Studienarbeit) 
 
Dieses Referat gehört zu den jüngsten Referaten innerhalb der bestehenden 
AStA – Struktur, da es erst im vergangenen Sommersemester gegründet 
wurde. Durch die Schaffung dieser Plattform wird es Studierenden dieser 
Hochschule ermöglicht, Projekte innerhalb und außerhalb der Hochschule 
zu initiieren und durchzuführen. Dabei steht euch die Referatsleiterin, Lisa 
Schlichtmann beratend zu Verfügung. Durch sie erhaltet ihr hilfreiche und 
wertvolle Tipps hinsichtlich der Finanzierung, PR und Management eurer 
Projektideen. 

Bisher sind dem Referat zwei Projekte angegliedert. Dabei 
handelt es sich zum einen um das Kontaktforum 
„Froschkoenig2004“. Ein Internetforum für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung und Psychiatrie- Erfahrene, 
erreichbar unter www.froschkoenig2004.de und zum Ande-
rem das Projekt „Königsberg“. Die jährliche Studienfahrt 

Königsberg richtet sich an alle Fachbereiche. Ihr Titel „Auf den Spuren 
Kants“ soll den Grundgedanken Immanuel Kants und anderer Philosophen 
aufnehmen und den Ablauf der Exkursion weitestgehend bestimmen. Wei-
terhin stehen die inderdisziplinäre Zusammenarbeit mit Russland und des-
sen soziale bzw. kulturelle Institutionen im Mittelpunkt. Damit versuchen 
wir gleichzeitig eine Kooperation mit den Universitäten und Hochschulen 
des Landes zu knüpfen  
AnsprechpartnerInnen sind hier: Ines Härtel, Marina Granzow, Katharina 
Krause und Nils Westphal 
 
Auf den Geschmack gekommen bei einem der Projekte, mitzumachen? 
Dann meldet euch unter: ifus.asta@hs-nb.de 
 
 
Studierendenservice 
 
Dieses Referat gehört zu den jüngsten Dienstleistungsangeboten des AStA. 
Es beinhaltet bis dato die Serviceleistungen: BAföG & Soziales und Be-
schwerdemanagement. Ersteres beinhaltet die Beratung rund um die Be-
lange der Ausbildungsförderung und andere soziale Dienstleistungen, wie 
beispielsweise Schwangerschaft/Vaterschaft im Studium. Die Arbeitsgruppe 
Beschwerdemanagement erfasst und evaluiert die Probleme der Studieren-
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den im Rahmen des Hochschulangebots. Auch gibt es Gleichstellungsbe-
auftragte, an die ihr euch gerne wenden könnt. 
 
Studentische Gleichstellungsbeauftragte  
Kathleen Wirth 
E-Mail: pw05w25@hs-nb.de  
Raum: 338 – Haus 1 

Ulrike Zehrt 
E-Mail: zehrt@hs-nb.de  
Raum: 338 – Haus 1 

 
 
Ausland 
 
Das Referat Ausland betreut in Kooperation mit dem Akademischen Aus-
landsamt (AAA) Studierende anderer Nationen und sorgt für eine optimale 
Integration in das Hochschulleben in Neubrandenburg. 
 
 
Jobzentrale 
 
Die Jobzentrale sammelt alle eingehenden Jobangebote und stellt sie in den 
studentischen Medien für alle Studierenden zur Verfügung. Nähere Infos 
sind unter http://www.fh-neubrandenburg.de/studium.html, im Forum oder 
an den Infowänden erhältlich. 
 
 
Sport 
 
An der Hochschule Neubrandenburg bestehen verschiedene Sportmöglich-
keiten, wie beispielsweise der Kraftraum oder die Nutzung der Kanus. 
Diese werden durch die Referatsmitglieder verwaltet und betreut. Ferner 
werden von ihnen verschiedene Sportevents, wie Volleyball- und Fußball-
turniere organisiert oder Hochschulveranstaltungen, wie der Hochschultag, 
unterstützt. 
 
 
3.2 Das Studierendenparlament (StuPa) 
 
E-Mail: info.stupa@hs-nb.de 
Raum 282  
Tel.: (03 95) 56 93-1 97 
 
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das Gremium, welches von der ge-
samten Studierendenschaft gemeinsam gewählt wird. Als zentrales Kollegi-
alorgan entscheidet das StuPa über die Angelegenheiten der Studierenden-
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schaft und vertritt sie nach außen. Die maximal 12 ParlamentarierInnen 
vertreten für ein Jahr die Interessen ihrer KommilitonInnen. Zur Ausfüh-
rung ihrer Beschlüsse wählt das StuPa seinen Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA), indem es ReferatsleiterInnen für alle notwendigen Auf-
gabenfelder bestimmt. 
Zusätzlich entsendet das StuPa Studierende für die Dauer eines Jahres als 
studentische Vertreter: in den Vorstand und Verwaltungsrat des Studenten-
werkes Greifswald in die Landeskonferenz der Studierenden in M-V (LKS) 
sowie in die 10 Rektoratsausschüsse unserer Hochschule. 
 
Das StuPa steht mit den studentischen Konzils- und Senatsmitgliedern so-
wie den Fachschaftsräten (FSR) der einzelnen Fachbereiche in engem In-
formationsaustausch. Die Aufgaben des StuPa`s sind im Landeshochschul-
gesetz M-V (LHG) §§ 24 - 27 und der Satzung der Studierendenschaft der 
Hochschule NB vom 18.05.2005 im § 5 näher erläutert. 
 
 
3.3 Der Fachschaftsrat 
 
Der Fachschaftsrat (FSR) besteht aus sieben studentischen Mitgliedern, die 
durch die Studierenden des Fachbereichs (=Fachschaft) gewählt werden und 
stellt das höchste Organ der Fachschaft dar. Er führt u. a. die laufenden 
Geschäfte der Fachschaft, fördert die einzelnen Referate des allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA) und unterstützt die Arbeit der studenti-
schen Vertreter im Fachbereichsrat, den Organen der Hochschule sowie 
deren Ausschüssen. Außerdem ist der FSR der Fachschaftsvollversamm-
lung, die einmal pro Semester im Rahmen der Studierendenvollversamm-
lung stattfindet,  rechenschaftspflichtig.  
 
Fachschaft  
Fachschaft Soziale Arbeit  
Raum 135 Haus 1 
Tel. (03 95) 56 93-2 36 
E-Mail: fs.sozialearbeit@hs-nb.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag                      10 -12 Uhr 
Dienstag                    12 -14 Uhr 
Mittwoch                   12 -14 Uhr 
Donnerstag                12 -14 Uhr 
Freitag                        10 -12 Uhr 
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3.4 Der Fachbereichsrat 
 
Der Fachbereichsrat, das gewählte Leitungsorgan des Fachbereiches, ist für 
die Organisation, Gestaltung bzw. Sicherung der Lehre zuständig und setzt 
sich folgendermaßen zusammen: Die Professoren/Innen wählen fünf Ver-
treter, die wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie die Studierenden wählen 
jeweils zwei Vertreter aus ihren Reihen. Vorsitzender dieses Gremiums ist 
der/die Dekan/in, welcher/e  von den Mitgliedern des Fachbereichsrates 
gewählt wird. 
 
 
3.5 Das Rektorat 
 
Das Rektorat (Hochschulleitung) besteht aus dem Rektor, einem Prorektor 
für Studium und Lehre & Weiterbildung, einem Prorektor für Forschung, 
Wissenstransfer & internationale Beziehungen und dem Kanzler. Der Rek-
tor und die Prorektoren werden über Senat und Konzil aus den Reihen der 
kandidierenden Professoren/Innen gewählt. Der Kanzler hingegen wird 
durch das Land Mecklenburg Vorpommern bestimmt. Der Aufgabenbereich 
erstreckt sich über alle Angelegenheiten der Hochschule, für die im Lan-
deshochschulgesetz MV oder in der Grundordnung nicht ausdrücklich eine 
andere Zuständigkeit festgelegt ist. Außerdem die Hochschulleitung ver-
pflichtet dem Senat Rechenschaftsberichte über die Erfüllung der Aufgaben 
und Senatsbeschlüssen vorzulegen.  
 
 
3.6 Das Konzil 
 
Das Konzil setzt sich aus vier Professoren/Innen, vier Mitarbeiter/Innen und 
vier Studierenden zusammen. Es berät über die grundlegenden Angelegen-
heiten der Hochschule. Dies beinhaltet u. a. den Beschluss über die Grund- 
und Wahlordnung sowie die Wahl der Hochschulleitung und des Hoch-
schulrates. 
 
 
3.7 Der Senat 
 
Der Senat wird aus fünf Professoren/Innen, zwei Mitarbeiter/Innen und 
zwei Studierenden gebildet. Diese Zusammensetzung ist gesetzlich festge-
legt. Sie soll verhindern, dass sich Mitarbeiter/Innen und Studierende im 
Falle einer Verbündung nicht gegen die Professorenmehrheit durchsetzen 
können. Seine Funktion besteht in der Beratung und Kontrolle des Rektora-
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tes. Die Entscheidungs-, Wahl- und Mitwirkungsbefugnisse erstrecken sich 
über Satzungen und Ordnungen der Hochschule, den Wirtschafts- und 
Hochschulentwicklungsplan sowie strukturelle Fragen. Des Weiteren unter-
breitet der Senat dem Konzil den Vorschlag über die Wahl des Rektors bzw. 
der Prorektoren, berät über Rechenschaftsbericht der Hochschulleitung und 
entscheidet über deren Entlastung. Die Hochschul- und Fachbereichsleitun-
gen sowie der Vorsitzende des Studierendenparlaments haben im Senat ein 
Rede- und Antragsrecht. 
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4. Campus 
 
 
4.1 Das Studentenwerk Greifswald an der HS NB 
 
Das Studentenwerk Greifswald – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist für 
die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förderung der 
Studierenden der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Hochschule 
Neubrandenburg sowie Fachhochschule Stralsund zuständig. Die drei wich-
tigsten Säulen sind dabei die Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, 
das Betreiben von Wohnheimen sowie die Durchführung der Ausbildungs-
förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Zusätz-
liche Angebote gibt es im sozialen und kulturellen Bereich. Dieses Leis-
tungsangebot richtet sich an alle Studierenden und berücksichtigt auch 
Studierende mit besonderen Erschwernissen, z.B. Behinderte, ausländische 
Studierende sowie Studierende mit finanziellen Problemen. 
Mit der Einschreibung zum Studium erwirbt jeder Studierende das Recht, 
alle Einrichtungen des Studentenwerkes zu nutzen. Voraussetzung für die 
Einschreibung ist die Einzahlung des Beitrages für das Studentenwerk und 
den Allgemeinen Studentenausschuss in der jeweils festgesetzten Höhe. Für 
die Hochschule Neubrandenburg ist das Studentenwerk Greifswald zustän-
dig. Geschäftsführerin ist Frau Dr. Cornelia Wolf-Körnert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift 
Studentenwerk Greifswald 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
PF 11 05 
17464 Greifswald 
Tel.: (03834) 86 17 00 
Fax: (03834) 86 17 02 
E-Mail: info@studentenwerk-greifswald.de 
http://www.studentenwerk-greifswald.de 
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4.2 Mensa & Cafeteria 
 
Auf dem Campusgelände der Hochschule Neubrandenburg befinden sich 
ein Mensa und eine Cafeteria. Den Speiseplan u. a. Informationen sind auf 
der Seite:  http://www.fh-nb.de/mensa.html einsehbar. 
 

 
 

 

Öffnungszeiten  
Mensa (Semesterzeit) 
Mo – Fr  11.00 – 14.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten  
Cafeteria (Semesterzeit) 
Mo - Do   07.30 Uhr – 17.00 Uhr  
Fr:    07.30 Uhr – 13.00 Uhr 
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Neuwoges:  http://www.neuwoges.de/ 
Neuwoba:  http://www.neuwoba.de/ 
 

4.3 Wohnen 
 
Das Studentenwerk vermittelt Zimmer im Studenten-
heim. Für Studierende der Hochschule Neubrandenburg 
stehen vier umfassend sanierte Wohnheime in der 
Brodaer Straße zur Verfügung. Sie bieten 388 Mietern 
eine Unterkunft. Alle Zimmer sind mit einem Internet-
zugang über das Hochschulrechenzentrum ausgestattet. In den Wohnheimen 
1, 3 und 4 befindet sich jeweils eine behindertengerechte Wohnung. 
  

 
Mail: wohnennb@studentenwerk-greifswald.de 
 

 
Auch die Wohnungsgesellschaften Neubrandenburgs bieten günstigen 
Wohnraum für Studenten: 
 

 

Öffnungszeiten 
Mo  14.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Die  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  13.00 Uhr – 16:00 Uhr 
Do  13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Fr  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Wohnheimverwaltung 
Brodaer Str. 4,  
17033 Neubrandenburg 
Raum 113 
 
Ansprechpartnerin 
Frau Zarnekow 
Tel: (0395) 5 69 39 56 
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Bei der Wohnungssuche können Sie sich auch in den folgenden Zeitungen 
informieren: 
 

 
Sobald die Wohnung am Studienort bezogen wurde, muss innerhalb einer 
Woche die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt erfolgen. Die Wohnung 
kann als Erst- oder Zweitwohnsitz angemeldet werden. 
 
Für weitere Angebote informieren sie sich unter:  
http://www.fh-neubrandenburg.de/wohnen-fahren.html 
 
Unterlagen 
 

 
 
4.4 Einwohnermeldeamt (Melde-, Pass- und 

Ausländerangelegenheiten) 
 

 
 

Nordkurier: http://www.nordkurier.de 
Mecklenburger Blitzverlag: http://www.blitzverlag.de 

·  Personalausweis 
·  ggf. Reisepass 
·  Dokumente mitziehender Familienangehöriger 

(Kinderausweise, Reispässe…) 
·  ggf. Vollmachten der vorher angeführten Unterlagen 

Anschrift 
Rathaus Neubrandenburg 
Raum 037 (Gebäudeteil A/Nordflügel) 
Friedrich-Engels-Ring 53 
17033 Neubrandenburg 
 
Tel.: (0395)5 55 12 06 
Fax: (03 95) 5 55 29 31 
E-Mail: Einwohnermeldewesen@Neubrandenburg.de 
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Sprechzeiten:  
Mo: 08:00 - 18:00 Uhr 
Di: 08:00 - 18:00 Uhr 
Do: 08:00 - 18:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr 
 
Begrüßungsgeld für Schüler, Auszubildende und Studenten 
Für Schüler, Studenten und Auszubildende, die sich zum Zwecke einer 
Ausbildung erstmalig in der Stadt Neubrandenburg mit Hauptwohnsitz 
anmelden, wird ein Begrüßungsgeld von 10 € je Monat, max. 200 € gezahlt. 
Der Anspruch besteht nur, wenn die Anmeldung mit Hauptwohnsitz min-
destens bis zum 31. Dezember des der Anmeldung folgenden Jahres be-
stand.  
 
Weitere Informationen unter: 
http://www.neubrandenburg.de/index.php?option=com_content&task=view
&id=391&Itemid=102 
 
 
Nachsendeauftrag 
 
Die notwendigen Formulare sind auf jedem Postamt erhältlich. Das nächste 
Postamt befindet sich im Marktplatzcenter am Marktplatz 2. 
 
 
Anmeldung von Radio und Fernsehgeräten 
 
Radio und Fernseher müssen angemeldet werden. Als Student/in kann man 
einen Antrag auf Befreiung von den Grundgebühren stellen. Bitte informie-
ren Sie sich auf den folgenden Seiten der GEZ über die Einzelheiten:  
http://www.gez.de/gebuehren/gebuehrenbefreiung/index_ger.html 
Die notwendigen Formulare sind im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. 
 
 
PKW 
 
Wenn der Wohnsitz am Studienort als Erstwohnsitz angemeldet wurde, ist 
eine Ummeldung des Fahrzeuges notwendig, sofern Sie der Fahrzeughalter 
sind.  
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Notwendige Unterlagen:  

 
Rathaus Neubrandenburg 
Raum 135 (Gebäudeteil A/Nordflügel) 
Friedrich-Engels-Ring 53, 17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 555-2347 
Fax: (0395) 555-2939 
 
Sprechzeiten:  
Mo: 08:00 - 13:00 Uhr 
Di: 09:00 - 18:00 Uhr 
Do: 09:00 - 16:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 13:00 Uhr 
 

- Fahrzeugbrief  
- Fahrzeugschein und Kennzeichen oder Abmeldebescheinigung 
- Versicherungsbestätigung  
- HU-Prüfbericht  
- AU- Bescheinigung  
- gültiger Personalausweis bzw. Reisepass i. V. m. Meldebescheinigung 
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4.5 Notrufe/Ärzte 
 

 
 
4.6 Sozialberatung 
 
Von Seiten des Studentenwerks wird ebenfalls eine Sozialberatung ange-
boten. 
 

 
Die Sozialberatung findet nach Vorabsprache auch in Neubrandenburg statt. 
 

Ansprechpartnerin 
Frau Claudia Klasen 
Tel.: (03834) 86 17 04 
E-Mail: beratung@studentenwerk-greifswald.de 

Notruf     110 
Feuerwehr   112 
 
 
Krankenhaus   Dietrich Bonhoeffer Klinikum 

Tel.: (0395) 77 50 
Allendestr. 30 
17039 Neubrandenburg 

 
 
Nächster Allgemeinarzt  Allg. Med. Dr. Grebs  

Tel.:(0395) 5 44 22 62  
An der Marienkirche 2  
17033 Neubrandenburg  

 
 
Nächster Zahnarzt   Dipl. Stom. Gundlach  

Tel.: (0395) 5 44 24 83  
An der Marienkirche 2 
17033 Neubrandenburg 



 47 

4.7  Bibliothek1 
 
Die Bibliothek der Hochschule umfasst einen Gesamtbestand von 170.000 
Bänden. Es werden 423 Zeitschriften und Zeitungen abonniert. Der Biblio-
thekskatalog und die Nutzerkontenselbstverwaltung sind unter der Home-
page-Adresse http://www.hs-nb.de/hochschulbibliothek.html zu finden. 
Literatur aus anderen wissenschaftlichen Bibliotheken wird durch den Deut-
schen und Internationalen Leihverkehr bereitgestellt. Es sind 60 Fachdaten-
banken zur umfassenden Literaturinformation und die Elektronische Zeit-
schriftenbibliothek zur Nutzung wissenschaftlicher Volltextzeitschriften 
verfügbar. Sie sind von jedem PC der Hochschule über unsere Homepage 
unter dem Link – Literaturrecherche – zugänglich. In den Räumen der Bib-
liothek ist die Nutzung des FunkLANs möglich. Im Lesesaalbereich befin-
den sich u. a. 3 PCs mit Standardsoftware (z. B. Textverarbeitung), 2 Buch-
scanner und 1 PC für sehbehinderte Nutzer. Zur technischen Ausstattung 
gehören auch 3 Kopiergeräte und 1 Microprinter (Microfiche- und Film-
rückvergrößerung, Lesegerät). In der Hochschulbibliothek kann an 60 Lese-
plätzen gearbeitet werden, 40 Plätze davon bieten der Allgemeine Lesesaal 
und der Zeitschriftenlesesaal. Es stehen 16 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Bibliotheksführungen und Nutzerschulungen werden zu Beginn des 1. Se-
mesters in Absprache mit den Fachbereichen durchgeführt. Monatlich fin-
den in der Vorlesungszeit öffentliche Datenbankschulungen und Recher-
cheberatungen statt, siehe Aushang und Homepage.  
 
Anschrift  
Hochschule Neubrandenburg  
Hochschulbibliothek 
Brodaer Str. 2  
17033 Neubrandenburg  
 
Tel.: 03 95-5 69 31 76  
Fax: 03 95-5 69 31 71 
E-Mail: hsb@hs-nb.de  
 
Leiterin  
Dipl.-Bibl. (Uni) Frau Anita Olsowski  
Tel.: (0395) 5 69 31 70  
E-Mail: olsowski@hs-nb.de 
Benutzung  

                                                 
1 Quelle: http://www.hs-nb.de/bibliothek.html 



 48 

 
Die Entleihung von Medien erfordert den Besitz eines gültigen Bibliotheks-
ausweises bzw. einer Chipkarte (HS-Card). Studierende wenden sich bei 
dem 1. Entleihungswunsch an die Mitarbeiter in der Ausleihtheke. Nicht-
hochschulangehörige füllen ein Anmeldeformular aus unter Vorlage eines 
gültigen Dokuments und erhalten dann einen Bibliotheksausweis. Biblio-
theksausweis und HS-Card sind nicht übertragbar. Bei Verlust muss die 
Bibliothek umgehend informiert werden, damit das Nutzerkonto gesperrt 
wird, um somit Missbrauch zu verhindern. Des Weiteren sind der Biblio-
thek Änderung der Anschrift und Emailadresse mitzuteilen. Die Anmeldung 
und die Nutzung der Hochschulbibliothek sind kostenlos. Im Anmeldege-
spräch erhalten Sie von den Mitarbeitern weitere Informationen. 

 
 
Leihfrist/Verlängerungen 
 
Die Leihfrist beträgt 4 Wochen. Die Verlängerung ist mehrmals möglich. 
Informieren Sie sich über Ihre ausgeliehenen Medien in Ihrem Nutzerkonto 
über die Benutzerinfo. 
 
 
Sonderregelung nicht ausleihbare Literatur 
 
Als "Nicht ausleihbar" gekennzeichnete Literatur (außer Loseblattwerke) 
kann über Nacht und über das Wochenende wie folgt entliehen werden: 
 

Öffnungszeiten (Vorlesungszeit) 
 
Ausleihe 
Mo – Mi, & Fr  9.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Do   9.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
Lesesaal 
Mo – Do  09.00 Uhr – 19.00 Uhr 
Sa   09.00 Uhr – 16.00 Uhr  
 
Vorlesungsfreie Zeit  
Mo – Fr    10.00 Uhr – 15.00 Uhr 
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Die Rückgabe der Literatur muss bis zum nächsten Öffnungstag, 10.00 Uhr, 
erfolgen. 
 
 
Zeitschriften 
 
Zeitschriften werden grundsätzlich nicht entliehen. Nutzen Sie die Kopier-
möglichkeiten im Lesesaal und im Ausleihbereich. 
 
 
Vormerkungen 
 
Medien, die zurzeit entliehen sind, können Sie vormerken lassen. Sie müs-
sen eine Vormerkkarte ausfüllen (an der Ausleihtheke erhältlich) mit fol-
genden Angaben: Verfasser, Titel und Signatur sowie Ihre Adresse. Derzeit 
ist es Ihnen nicht möglich, Vormerkungen online über unseren Bibliotheks-
katalog zu tätigen. Pro Vormerkung wird lt. Gebührenordnung 1€ fällig. Sie 
werden bei bereitgelegtem vorgemerktem Buch per Email benachrichtigt.  
 
Seit Mai 2006 bietet die Hochschulbibliothek den Studierenden einen neuen 
Service an: 
 
 
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
 
Dieser Service ermöglicht den Usern einen schnellen und strukturierten 
Zugang zu den Volltextzeitschriften des Springer-Verlages und darüber 
hinaus Volltextzeitschriften, die im Internet frei zugänglich sind: 
 

 

Ansprechpartnerin 
Frau Lebert 
(0395) 5 69 31 72 

Mo bis Mi   ab 16:00 Uhr 
Do    ab 17.00 Uhr 
Fr   ab 12.00 Uhr 
vor jedem Feiertag ab 12.00 Uhr 
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Ergänzenden Literatur- und Informationsversorgung  
 
Regionalbibliothek Neubrandenburg  
Am Marktplatz 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: 5 55 13 55 
http://www.bibliothek-nb.de/index2.html 
 
Stadtarchiv Neubrandenburg  
Friedrich-Engels-Ring 53 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: 5 55 28 86 
 
Medizinische Fachbibliothek des Klinikums Neubrandenburg 
S.-Allende-Straße 30 
17036 Neubrandenburg 
Tel.: 7 75 21 52 
 
 
4.8 Zentrum für Informations- und Medientechnologie 

(ZIMT)2 
 
Das ZIMT ist eine zentrale Einrichtung, die aus den Bereichen Multimedia-
zentrum und Hochschulrechenzentrum hervorgegangen ist. Die Mitarbeiter 
sind zuständig für Aufgaben der digitalen Informationsverarbeitung, der 
technischen Kommunikation und für den Einsatz neuer multimedialer 
Technologien in Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung. Das ZIMT 
betreibt zentrale, campusübergreifende Informations- und Kommunikati-
onssysteme. Seit 2008 verfügt die Hochschule über einen 100 Mbit/s X-
WiN-Anschluss zum Wissenschaftsnetz des DFN-Vereins (Verein zur För-
derung eines Deutschen Forschungsnetzes). Die Studierenden können den 
Zugang zum Wissenschaftsnetz (mit Übergang zum Internet) für die Aufga-
ben in Lehre und Studium in zentralen PC-Pools, über das Wireless-LAN 
oder in den Studentenwohnheimen nutzen. Den Angehörigen der Hoch-
schule stehen fünf zentrale PC-Pools zur Verfügung. Neben der installierten 
Standardsoftware werden für die Lehre ausgewählte Spezialapplikationen 
installiert. Ein zentraler Pool verfügt über Multimedia-Arbeitsplätze für die 
digitale Grafik-, Ton- und Videobearbeitung. An einem digitalen Video-
schnittplatz haben die Nutzer die Möglichkeit, kleine Filmproduktionen zu 

                                                 
2Quelle: http://www.hs-nb.de/zimt.html 
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Öffnungszeiten 
Vorlesungszeit 
Mo  11.00 Uhr – 22.00 Uhr 
Di & Do  08.00 Uhr – 22.00 Uhr 
Fr  08.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 
Vorlesungsfreie Zeit 
Mo  11.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Di – Do  08.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Fr  08.00 Uhr – 18.00 Uhr 

erstellen. Die Hörsäle und mehrere Seminarräume sind mit moderner Kon-
ferenztechnik ausgestattet und mobile Präsentationstechnik steht zur Aus-
leihe bereit. Eine Videokonferenzanlage  bietet den Angehörigen der Hoch-
schule die Möglichkeit, mit Partnern im In- und Ausland zu kommunizie-
ren. Dafür steht ein modern ausgestatteter Videokonferenzraum im ZIMT 
zur Verfügung. Die vorhandene Videothek verfügt über einen umfangrei-
chen Bestand an wissenschaftlichen Filmen und Dokumentationen für den 
Einsatz in der Lehre. Die Hochschule Neubrandenburg ist seit 1994 Mit-
glied im „Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.“ - 
DFN und seit 2002 Mitglied im „Zentrum für Kommunikation und Infor-
mationsverarbeitung in Lehre und Forschung e.V.“ - ZKI Seit 1992 ist das 
Medienzentrum Mitglied der  „Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren an 
Hochschulen e.V.“ AMH.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zentraler PC-Pools 
Herr Holger Hecht 
Raum 239, Haus 1 
Tel.: (0395) 5 69 31 92 
 
Hilfe bei W-Lan Einstellung 
Campusnetzwerk, Win – Anschluss 
Herr Hendrik Grassel 
Raum 238 a, Haus 1 
Tel.: (0395) 5 69 31 91 
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Gerätewartung, allgemeine Dienstleistungen 
Frau Ramona Lessner 
Raum 235, Haus 1 
Tel.: (0395) 5 69 31 94 
 
Projekt Intranet und Selbstbedienungsfunktionen Webseiten 
Herr Christian Gauger 
Raum 268, Haus 1 
Tel.: (0395) 5 69 31 98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der Hochschule stehen folgende Räumlichkeiten für Computerar-
beit zur Verfügung: 
 
Hochschulrechenzentrum 
HRZ-Pools: 234, 236 und 267, – Internetbereich 
HRZ-Pool 238, 339 – kein Internetzugang 
 
Multimediazentrum 
MMZ-Pool 270 – kein Internetzugang 
 
Hochschulbibliothek 
HSB-Internetarbeitsplätze 
 
 
E- Mail- Account  
 
Alle Studierenden bekommen nach der Immatrikulation einen E- mail- 
Account an der Hochschule. Dieser ist nach der individuellen Konfigura-
tion3 unter: webmail.hs-nb.de zu erreichen. 
 
 
 
 

                                                 
3 Informationen werden in der Einführungsveranstaltung der HRZ-Mitarbeiter bekannt 
gegeben. 



 53 

4.9 Multimediazentrum (MMZ)4 
 
Das Multimediazentrum hat als zentrale Betriebseinheit eine wichtige 
Dienstleistungsfunktion für alle Bereiche der Hochschule zur Absicherung 
des Lehrbetriebes zu erfüllen. Die technische und räumliche Ausstattung 
des MMZ bietet gute Vorraussetzungen für den Einsatz von herkömmlichen 
und neuen multimedialen Technologien in Forschung, Lehre, Studium und 
Weiterbildung, die von allen Hochschulangehörigen genutzt werden kön-
nen. Neben der Ausleihe und Bereitstellung liegt ein weiterer Schwerpunkt 
in der Beratung und Betreuung der Anwender bei der Nutzung der Medien-
technik, sowie in der Unterstützung bei der Planung und Realisierung von 
Veranstaltungen und Projekten. Seit 1992 ist das MMZ der Hochschule 
Neubrandenburg Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren an 
Hochschulen der Bundesrepublik AMH (Arbeitsgemeinschaft der Medien-
zentren an Hochschulen). Die AMH gehört zu den Mitinitiatoren von DINI 
(Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen). 
 
 
Leistungsangebot 
 
Das Leistungsangebot steht allen Hochschulangehörigen für Lehre, Studium 
und Forschung zur Verfügung. Zu Nutzungs- und Ausleihbedingungen 
fragen Sie bitte die Mitarbeiter des MMZ. Medientechnik Ausleihe und 
Bereitstellung von Overheadprojektoren, Dia-Projektoren, Videorecorder 
und TV-Geräte, Interviewgeräte, Foto- und Videokameras, Daten-Video-
Projektoren, Multimedia- PC- Pool (R. 270 im Haus 1) insgesamt 10 Multi-
media- PC- Arbeitsplätze für Textbearbeitung, digitale Bild-, Audio- und 
Videobearbeitung, Webseitenerstellung, Erstellung von  Präsentationsmate-
rialien Zentrale Veranstaltungen technische Vorbereitung und Betreuung 
der Medientechnik, Videothek Katalogisierung und Ausleihverwaltung von 
Videos, TV-Mitschnittdienst, Recherchetätigkeiten u.a. Fotolabor 
 
Anfragen und Geräteanmeldungen können per E- Mail unter: mmz@hs-
nb.de gestellt werden. 
 
 
 
 
 

                                                 
4Quelle: http://www.hs-nb.de/multimediazentrum.html 
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Leiterin 
Frau Ingrid Tessmann 
Tel. (0395) 5 69 31 84 
Raum 285, Haus 1  
E- Mail: tessmann@hs-nb.de 
 
Einsatz Medientechnik 
Frau Brunhilde Gaßmann 
Tel. (0395) 5 69 31 82 
Raum 286, Haus 1 
E-Mail: gassmann@hs-nb.de 
 
Videothek 
Frau Hannelore Böllmann 
Tel. (0395) 5 69 31 81 
Raum 286, Haus 1 
E-Mail: boellmann@hs-nb.de 
 
Betreuung Multimedia-PC-Pools 
Herr Bernd Krull 
Tel. (0395) 5 69 31 84 
Raum 269, Haus 1 
E-Mail: krull@hs-nb.de 
 
 
Öffnungszeiten - Vorlesungszeit 
Montag – Donnerstag  7.30 - 21.00 Uhr 
Freitag                           7.30 - 20.00 Uhr 
 
vorlesungsfreie Zeit 
Montag – Donnerstag  8.00 - 15.00 Uhr 
Freitag    8.00 - 14.00 Uhr 
 
Hinweis: Die PC-Pools sind montags ab 11.00 Uhr geöffnet (Wartung). 
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Anschrift 
Hochschule Neubrandenburg  
Zentrale Studienberatung 
Postfach 110121 
17041 Neubrandenburg 

Ansprechpartnerin 
Frau Dipl. –Ing. Malve Ihrke 
Raum 257, Haus 1 
Tel. (0395) 5 69 31 21 
E-Mail zsb@hs-nb.de 

4.10 Studienberatung 
 
Die Zentrale Studienberatung berät und informiert zu allen mit dem Stu-
dium in Verbindung stehenden Fragen und Problemen, z.B. über: Studien-
möglichkeiten und Studienzulassung  Studienbedingungen, Hochschul-
wechsel. Nach telefonischer Anmeldung werden auch Gruppenberatungen 
durchgeführt.  
 

 

 

 
Fachliche Beratungen zu den an der Hochschule Neubrandenburg mögli-
chen Abschlüssen in den angebotenen Studienfächern werden nach Termin-
absprache auch in den Fachbereichen durchgeführt. 
 
Umfangreiche Möglichkeiten zur Information bestehen darüber hinaus an 
den Hochschulinformationstagen (HIT): aktuelle Termine unter Semester-
termine.  
 

Öffnungszeiten 
Mo 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Di 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Mi 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Do 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
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4.11 Das Akademische Auslandsamt5 
 
Das Akademische Auslandsamt (AAA) ist zuständig für die vorbereitende 
Unterstützung der Aktivitäten von Studierenden sowie Dozentinnen und 
Dozenten im Ausland, für die Betreuung ausländischer Gaststudierender 
und für Bewerbungen ausländischer Studierender und deren weitere Betreu-
ung nach der Immatrikulation an der Hochschule. Beim AAA erhalten Sie 
allgemeine Informationen zu Studien- und Praktikumsaufenthalten im Aus-
land. 
 
Über folgende Programme können Sie sich im akademischen Auslandsamt 
informieren: 
Austauschprogramme im Rahmen der Europäischen Union (EU) z. Z. nur 
SOKRATES - Plätze und Anzahl nach Fachrichtungen Stipendien des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) Bewerbungen für ein 
Stipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Studien- und Pra-
xisaufenthalte in Nordeuropa und in den Ländern Mittel-, Ost- und Südost-
europas müssen jedes Jahr bis zum 1. November im AAA eingereicht wer-
den.  Bewerbungen um einen Praktikumsplatz bei IAESTE (www.iaeste.de) 
bis zum 30. November jeden Jahres Bewerbungen für eine finanzielle För-
derung durch die Hochschule können bis Ende Dezember im AAA einge-
reicht werden. Bewerbungen für Fahrtkostenzuschüsse des Deutscher Aka-
demischer Austausch Dienst (DAAD) für Praktika in überseeischen Län-
dern müssen spätestens 2 Monate vor Beginn des Praktikums beim DAAD 
vorliegen. Für nähere Informationen können Sie im AAA und in der Hoch-
schulbibliothek die Broschüre „Studium, Forschung, Lehre im Ausland - 
Fördermöglichkeiten für Deutsche“ ausleihen. 
 
Ansprechpartnerin 
Frau Mechthild Kirchstein, Dorina Mackedanz 
Tel.: (0395) 5 69 31 26 
Fax: (0395) 5 69 31 25 
Raum 258, Haus 1 
E- Mail: aaa@hs-nb.de 
 
Öffnungszeiten 
Di  13.00 – 15.30 Uhr 
Mi 09.00 – 12.30 Uhr 
Do  13.00 – 15.30 Uhr 

                                                 
5 Quelle: http://www.hs-nb.de/international.html 
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4.12 Sprachzentrum 
 
Das Sprachenzentrum orientiert sich an den Sprachkompetenzstufen des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER). Der Gemeinsame 
europäische Referenzrahmen stellt objektive Kriterien für die Beschreibung 
von Sprachkompetenzen bereit. Damit soll die gegenseitige Anerkennung 
von Qualifikationsnachweisen erleichtert werden, die in unterschiedlichen 
nationalen und internationalen Kontexten erworben werden. Ziel der 
Sprachausbildung ist es, Studierende an der Hochschule für die Erforder-
nisse in ihrem späteren Beruf auf einem globalen Arbeitsmarkt vorzuberei-
ten. Im Angebot sind neben allgemein sprachlichen Lehrveranstaltungen 
vor allem fachspezifische Übungen, die das Verständnis der fremdsprachi-
gen Fachliteratur sowie die Kommunikation im beruflichen Alltag erleich-
tern sollen. 
 
Im Wintersemester 2004/2005 wurden internationale Standards für den 
Sprachschein nach der Skala „Kompetenzstufen des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen“ eingeführt. Alle Sprachscheine (ein-
schließlich die nichtenglischen) benötigen, um als Teil eines Diploms bzw. 
MA oder BA zu gelten, das Mindestniveau B1. 
 
 
Leiter: Sprachlektor Englisch 
Ross Copeland 
Tel.: (03 95) 56 93 - 700 
Fax: (03 95) 56 93 - 701 
R 107 - Haus 1 
E-Mail: copeland@hs-nb.de 
 
Sprachlektorin Englisch: Französisch; Spanisch 
Odile Haydari 
Tel.: (03 95) 56 93 - 702 
Fax: (03 95) 56 93 - 701 
R 116 - Haus 1 
E-Mail: haydari@hs-nb.de 
 
Informationen zu aktuellen Sprachkursangeboten finden sie unter: 
http://www.fh-nb.de/sprachenzentrum.html oder http://www.fh-neubran-
denburg.de/vorlesungsverzeichn.html (Interdisziplinäre Lehrangebote). 
Zusätzlich gibt Frau Mechthild Informationen über das aktuelle Sprachan-
gebot der Hochschule. (AAA, Raum 258, Haus 1) 
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Tandem 
 
Werde Tandempartner und bring einem interessierten wissbegierigen Men-
schen deine Heimatsprache näher und lerne gleichzeitig dabei von deinem 
Partner. Aber was bedeutet Tandem jetzt genau? Im Tandem eine Sprache 
zu erlernen heißt, dass sich zwei Personen mit unterschiedlicher Mutter-
sprache gegenseitig die jeweils fremde Sprache beibringen. Das kann auf 
unterschiedliche Weise geschehen: mit Vorlagen, Lehrbüchern oder einfach 
im lockeren Gespräch. Oft hängt die Übungsmethode davon ab, wie gut 
man die Fremdsprache schon beherrscht. Das Grundprinzip ist jedoch im-
mer gleich: die Hälfte der Zeit wird einer Person gewidmet, die andere 
Hälfte dann der anderen Person. So können sich zum Beispiel ein Portu-
giese und ein Deutscher eine halbe Stunde auf Deutsch unterhalten und 
anschließend eine halbe Stunde auf Portugiesisch. Bein Interesse meldet 
Euch im Sprachzentrum der HS bei Ross Copeland oder aber nehmt die 
Sprechzeiten war. Dann wird Euch alles erklärt! Immer mittwochs von 10 
bis 12 Uhr im SPZ, R 114 Haus eins der HS. Tel. (5693)703 
 
 
4.13 Psychologische Beratung für Studierende  
 
Für alle Studierenden anonym und kostenlos. Dieses Beratungsangebot 
richtet sich an Studierende mit Lern- und Motivationsstörungen. Vielfäl-
tigste Probleme können ihre Auswirkungen auf die jeweilige Lernleistung 
und -motivation haben. Diese Probleme (z.B. Prüfungsangst, Störungen des 
Selbstwertgefühls, Beziehungsprobleme, Drogenkonsum) können über 
mehrere Gespräche erhoben und so weit wie möglich bearbeitet werden. 
Informationen zu weiteren Beratungsangeboten und Therapiemöglichkeiten 
in Neubrandenburg und Umgebung stehen zur Verfügung.  
 
Auf Wunsch werden alle Beratungen anonym durchgeführt. Neben Einzel- 
und Paargesprächen werden Gruppenveranstaltungen angeboten u. a. zu den 
Themen: Lernstrategien; Prüfungsangst; Freies Reden vor der Gruppe; 
Stressbewältigung mit Hilfe von Entspannungsverfahren. Mit dem neuen 
Semester ist auch eine E-Mail-Beratung möglich. Die Psychologische Be-
ratung ist zu erreichen unter pb@hs-nb.de. 
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4.14 Praktikumsbetreuung 
 
Die Praktikumskoordinatorin ist den Studierenden bei der Auswahl der 
Praktikumsstellen behilflich. In einem Praxisstellenverzeichnis sind alle 
Praxiseinrichtungen aufgeführt, die mit der Fachhochschule eine Koopera-
tionsvereinbarung eingegangen sind. Die Praxiskoordinatorin berät die 
Studierenden bei Fragen und Problemen während des Praktikums. Neben 
Einzelgesprächen werden Gruppenveranstaltungen zur Praxisreflexion 
angeboten. Die Praxiskoordinatorin begleitet die Praktikanten in Form von 
Praktikumskonsultationen in den Praktikumseinrichtungen. 
 
Ansprechpartner: 
Dagmar Grundmann 
Raum 307 
Tel: 0395 5693 421 
E-Mail: grundmann@hs-nb.de 
 
Sprechzeit:  Do 14-16  
 
 
4.15 Versicherungen6 
 
Die Studierenden sind verpflichtet, sich während des Studiums gegen 
Krankheit zu versichern. Dies kann auch durch Familienversicherung im 
Rahmen der Versicherung der Eltern oder des Ehepartners erfolgen. Die 
Fachhochschule darf Einschreibungen nur vornehmen, wenn die Studieren-

                                                 
6 Quelle: http://www.hs-nb.de/395.html 

Öffnungszeiten 
Mi 13.00 – 14.00 Uhr 
Termine nach Vereinbarung 

Ansprechpartner 
Herr Ingo Westerholt 
Raum 414 a, Haus 1  
Tel. (0395) 5 69 39 01 
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den die vorgeschriebene Krankenversicherung oder die Befreiung von der 
Krankenversicherungspflicht durch einen von der jeweiligen Krankenkasse 
ausgestellten Beleg nachweisen. Für Studierende besteht Versicherungs-
schutz bei Unfall während des Vorlesungs- und Studienbetriebes (auch bei 
Exkursionen laut Studienordnung) im Rahmen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Diese Versicherung gilt auch für den direkten Weg zur und von 
der Fachhochschule. Unfälle sind unverzüglich der Verwaltung der Fach-
hochschule (Dezernat I, Herr Voigt, R. 423/Haus 1) anzuzeigen. Durch die 
Fachhochschule wird die Anzeige an den Gemeindeunfallversicherungsver-
band Mecklenburg-Vorpommern als Unfallversicherungsträger weiterge-
reicht. In der Zeit, in der ein praktisches Studiensemester abgeleistet wird, 
sind die Studierenden immatrikuliert und damit Mitglieder der Fachhoch-
schule. Unabhängig davon, ob sie während des praktischen Studiensemes-
ters Entgelt erhalten oder nicht, besteht Krankenversicherungspflicht. Auch 
während der praktischen Studiensemester sind die Studierenden gesetzlich 
unfallversichert. 
 
 
4.16 Sport und Entspannung an der Hochschule 
 
Sport 
Sportkurse werden u.a. angeboten in 
 

·  Aerobic  
·  Stepp-Aerobic  
·  Lauftraining mit Trainer  
·  Yoga  
·  Krafttraining für Anfänger unter Anleitung  
·  Kurs für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung von Frauen 

 
Es finden Turniere im Kleinfeldfußball, Hallenfußball und Badminton statt. 
Den Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule Neubrandenburg steht 
zur ständigen Nutzung der hochschuleigene Kraftraum zur Verfügung. 
Zurzeit ist der Kraftraum wegen Umbauarbeiten geschlossen. Außerdem 
können zwei Faltboote und zwei Kanadier ausgeliehen werden. 
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Ansprechpartner HS-Verwaltung 
Herr Andreas Flegl  
Raum 261, Haus 1 
Tel. (0395)5 69 31 20 
E-Mail: flegl@hs-nb.de 
 
Ansprechpartner AStA 
Herr Daniel Jäger 
Herr Tom Schwarz 
Raum 282, Haus 1 
Tel. (0395) 5 69 31 97 
E-Mail: asta@hs-nb.de 
 
Weitere Informationen sind auf den Seiten des Hochschulsportvereins ab-
rufbar: http://www.hsv-nb.de/index.html 
 
 
4.17 Sauna 
 
Die Sauna ist für Studenten/innen und Mitarbeiter/innen geöffnet. Die zum 
Campus gehörende Sauna ist eine Einrichtung des Studentenwerkes Greifs-
wald und befindet sich im Funktionstrakt der drei Studentenwohnheime.  
 
 
Eintrittspreise : 
Studenten/innen   4,00 €  
Mitarbeiter/innen und Gäste. 5,00 €  
 
Das Studentenwerk bietet auch Zehnerkarten für den Saunabesuch an. 
 
Zehnerkarte (unbefristet)  
für Studenten/innen  35,00 €  
für Mitarbeiter/innen   45,00 €. 
 
Diese sind bei den/der Betreuern/in der Sauna erhältlich.  
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Weitere Informationen und Voranmeldungen: 
 

 
 
 
4.18 Verein Hilfe für Studierende e.V. 
 
Der im Juli 2000 gegründete Verein Hilfe für Studierende e. V. an der 
Hochschule Neubrandenburg unterstützt finanziell hilfsbedürftige Studie-
rende in vorübergehenden Notlagen. 
 
 
Vereinszweck 
Auch in einem Staat mit einem relativ dichten sozialen Netz wie Deutsch-
land können einzelne Studierende in materielle Notlagen kommen. Diesen 
Studierenden soll durch kleinere Darlehen und/oder Zuschüsse die Fortfüh-
rung des Studiums ermöglicht werden. Auch soll im Einzelfall Studierenden 
aus Mittel- und Osteuropa der Studieneinstieg an der Hochschule Neubran-
denburg erleichtert werden. In den vergangenen Jahren konnte der Verein 
bereits zahlreichen Studierenden helfen, so u. a. allein stehenden Müttern 
mit Kindern, plötzlich erkrankten Studierenden oder auch Studierenden mit 
vorübergehenden ausbleibenden BAföG-Zahlungen. 
 

Öffnungszeiten 
Frauen/ Betreuung Frau Loose 
Mo   15.30 Uhr – 19.00 Uhr 
 
gemischt/ Betreuung Herr Kowalzik 
Mi  18.00 Uhr – 22.00 Uhr 
 
gemischt/ Betreuung Herr Wawra 
Fr  15.00 Uhr – 19.00 Uhr 

Herr Kowalzik 
Raum 109 - Funktionstrakt 
Tel. (0395) 5 69 39 57 
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Studierende in derartigen Notsituationen können sich an jedes Vorstands-
mitglied wenden und sollten dazu ihr Anliegen kurz schriftlich darlegen und 
ggf. Unterlagen beifügen. Eilige Anträge werden im Umlaufverfahren ent-
schieden. 
 

 
 
4.19 Alumni Club der Hochschule Neubrandenburg e.V. 
 
Der Alumni Club ist ein gemeinnütziger Verein. Als Ge-
meinschaft der Ehemaligen, der Studierenden und ihrer 
Mäzene fördert der Alumni Club die Studierenden, die 
Absolventen und die Mitglieder der Hochschule. Er unter-
stützt den wissenschaftlichen, beruflichen und kulturellen 
Austausch. In Zusammenarbeit mit den Förder- und Absol-
ventenvereinen betreut der Alumni Club die Förderer, Paten und Mentoren. 
Der Alumni Club bemüht sich um die Etablierung eines internationalen 
Netzwerkes. 
 
 
Vereinszweck 
ist nach § 3 der Satzung des Alumni Clubs: 
(1) die Förderung der Berufsbildung, insbesondere die Unterstützung der 
Hochschule Neubrandenburg in Forschung und Lehre und der Absolventen-
organisationen durch Förderung des Kontakts zwischen der Hochschule 
Neubrandenburg und ihren Absolventen; 
(2) Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs sowohl in Ausübung 
ihrer Wissenschaft als auch allgemein zu fördern; 
(3) den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern der Wis-
senschaft, den Studierenden, den ehemaligen Studierenden und der Öffent-
lichkeit auf nationaler und internationaler Ebene zu pflegen; 

Vorstand 
Robert Northoff (Vorsitzender) 
Roman Oppermann (stellvertretender Vorsitzender) 
Clemens Fuchs (Schriftführer) 
Andreas Moos (Kassenwart) 
Tel.: (0395) 5 69 34 16 
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Anschrift 
Alumni Club der 
Hochschule Neubrandenburg e.V. 
Postfach 11 01 21 
17033 Neubrandenburg 
 
E-Mail: alumniclub@hs-nb.de 

(4) die Verbundenheit der Mitglieder mit der Hochschule zu bilden, zu 
festigen und zu pflegen, um somit den Kontakt zwischen Wissenschaft und 
Praxis zum Wohle der Allgemeinheit national und international zu stärken. 
 

 
 
Mitglieder 
Die Mitgliedschaft im Verein steht den Absolventen, Studierenden, Förde-
rern, Paten und Mitgliedern der Hochschule offen. Studierende haben die 
Möglichkeit beitragsfrei die Angebote des Alumni Club zu nutzen. Mit-
gliedsanträge, die Satzung und ihre Ordnungen befinden sich in den Büros 
der Fachschaftsräte, Immatrikulationsämter und Dekanate. Eine Homepage 
befindet sich zurzeit im Aufbau. 
 
 
4.20 INFEX 
 
Die soziale und berufliche Entwicklung junger Menschen in unserer Gesell-
schaft ist bislang auf den beruflichen Einstieg als "Arbeitnehmer" ausge-
richtet. Die zweite Möglichkeit als "UnternehmerIn" ist aus der Entwick-
lung heraus für viele junge Menschen noch nie in Betracht gekommen. 
Warum? Schule, Lehrausbildung und auch die Studieneinrichtungen sind 
darauf nicht ausgerichtet.  
 
 
Ziele und Aufgaben 
Um den Studierenden und AbsolventInnen mit Qualifizierung und Beglei-
tung auch diesen beruflichen Weg zugänglich zu machen - haben wir das 
Projekt INFEX (Information und Begleitung für Existenzgründer ) an der 
Hochschule Neubrandenburg gestartet. Mit dem INFEX-Gründerbüro ste-
hen wir allen Studierenden und Absolventen/Innen der Hochschule zur 
Seite, wenn es um Gründung oder Führung eines Unternehmens geht. Dabei 
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kooperieren wir mit Fachtrainern der Finanzen, der Steuern, der Förderung 
und aus anderen Fachgebieten, um deren Erfahrungen für Existenzgründun-
gen zu nutzen. Wir - das sind das Projektteam Frau Dr. Neu und Herr Dipl.-
Ing. Jakubzick vom Bildungswerk der Wirtschaft GmbH und die Mitar-
beiterInnen an den Hochschulen in Wismar und Stralsund. Das Projekt 
INFEX, das seit ca. 5 Jahren erfolgreich an der Hochschule Wismar durch-
geführt wird, vernetzt die gesammelten Erfahrungen. Wir organisieren Un-
ternehmensplanspiele über Netzwerk zwischen den Standorten Neubran-
denburg, Wismar und Stralsund und trainieren Unternehmensführung. 
INFEX für (zukünftige) Führungskräfte und UnternehmerInnen. Schon ab 
dem 3. Semester auf den beruflichen Einstieg vorbereiten! Warum? Die 
Zeiten haben sich geändert. Hier an der Hochschule Neubrandenburg 
können Sie Informationen und Wissen für den beruflichen Einstieg als 
Selbstständige/r erwerben und damit lernen, wie ein Unternehmer, eine 
Unternehmerin denkt und handelt. Sie können lernen, wie Sie aus einer Idee 
ein monetäres Geschäft machen oder ob Sie es lieber sein lassen sollten. Mit 
dem Wissen, wie man eine Idee geschäftlich erfolgreich umsetzen kann, 
eröffnen Sie sich nicht nur eine zweite Möglichkeit des beruflichen 
Einstiegs. Das Wissen über die Selbstständigkeit verschafft Ihnen Personal- 
und Sozialkompetenzen einer Führungskraft. Die Ausbildung zum 
Unternehmer, zur Unternehmerin wird den Studierenden an der Hochschule 
Neubrandenburg seit März 2002 im Rahmen des Projektes INFEX 
angeboten. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Ausbildung zum 
Unternehmer, zur Unternehmerin neben der Vermittlung von Wissen über 
Unternehmensgründung und Unternehmensführung das arbeitgeberische 
Denken und Handeln der Menschen fördert, Interessen und Talente zum 
Vorschein bringt, Berührungsängste und Vorurteile gegen Arbeitgebertum 
nimmt, Verantwortung und Selbstständigkeit fördert, sowie das 
Alltagsleben in der Wirtschaft widerspiegelt,  
 
und deshalb für den beruflichen Einstieg vorteilhaft ist. In den Ausbil-
dungsmodulen lernen die Studierenden unternehmerisch denken und han-
deln. Sie besitzen damit höhere Fach-, Methoden- und Personalkompeten-
zen, die Sie auch zur Wahrnehmung von Management- und Führungsaufga-
ben befähigen. Die Ausbildung ist damit auch Vorbereitung und Training 
für den Einsatz als Führungskraft in einem Unternehmen und deshalb für 
alle Studierenden interessant, wollen doch viele nach dem Studium Füh-
rungspositionen in Unternehmen übernehmen.  
Die Ausbildung zum Arbeitnehmer machen alle. Die Ausbildung zum Ar-
beitgeber nur Sie! Dieses Angebot sollten die Studierenden möglichst früh 
(ab dem 2. Semester) nutzen! Viele Studierenden kommen leider erst zum 
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Studienabschluss auf diese Idee und vergeben sich damit auch die Chance, 
schon während des Studiums nebenberuflich ein Unternehmen zu gründen 
und zu führen. Die Bildungswerk der Wirtschaft gemeinnützige GmbH 
bietet Ihnen aktuelle und nachgefragte Seminare zu fairen Konditionen an. 
Praxiserfahrene Trainer vermitteln anwendungsbereite Kenntnisse und 
stehen als Fachtrainer für die Begleitung auf dem Weg in die Selbstständig-
keit zur Verfügung. Nehmen Sie auch die Möglichkeit des Erfahrungsaus-
tausches mit Fachkollegen aus anderen Unternehmen wahr. Die Mitarbeite-
rInnen des Bildungswerkes der Wirtschaft stehen Ihnen gerne zur Verfü-
gung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 
 
Weitere Infos sind unter: www.bildungswerk-wirtschaft.de oder 
http://infex.hs-nb.de/ erhältlich. 
 
 
4.21 Evangelische Studierendengemeinde (ESG)  
 
Fast an allen Hochschul- oder Universitätsstandorten in Deutschland findest 
du eine Evangelische Studierenden Gemeinde, kurz „ESG“. Bundesweit 
gibt es sie in ungefähr 150 Städten. Hier kannst du StudentInnen aller Fach-
bereiche treffen und Freundschaften knüpfen. Hier kannst du deine Fragen 
über Gott, die Welt, das  Leben und den Glauben stellen und mit anderen 
darüber diskutieren – und deine eigenen Antworten finden. Hier gibt es 
Vorträge und Diskussionsrunden zu den verschiedensten Themen, aber auch 
Andachten und Gottesdienste. Spaß und Spiel kommen dabei bestimmt 
nicht zu kurz. Außerdem gehören gemeinsame Ausflüge, Fahrten und Fei-
ern ins Programm.  Hier findest du aber auch in der Studentenseelsorgerin 
eine Ansprechpartnerin, wenn du Sorgen, Probleme oder Fragen hast und 
einen Zuhörer brauchst. Wenn Du getauft werden oder heiraten möchtest, 
ist sie auch für dich da.    
 
Treffpunkt: 
Haus 1, Raum 337 
Brodaer Str. 2 
17033 Neubrandenburg 
 
Kontakt: 
Pastorin Britta Carstensen 
Handy: 0151 / 15 56 44 54 
Tel: 0395 / 569 32 37 
Email: esg@hs-nb.de 
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4.22 Rechtsberatung für Studierende 
 
Für alle mit dem Studium im Zusammenhang stehenden Rechtsfragen kann 
hier Rat eingeholt werden. 
 
Ansprechpartner 
Prof. Dr. Ernst Fricke 
Raum 215 
Freitag 15.00-16.00 Uhr 
 
in Vertretung: 
Herr Drews 
Wismutstraße 23, 17036 Neubrandenburg 
Tel.: (03 95) 7 07 17 60 
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5 Geld im Studium 
 
 
5.1 Ausbildungsförderung – BAföG. 
 
Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz soll denjenigen Studenten 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geholfen werden, die aufgrund 
ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Nei-
gung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten. 
 
Für die Ausbildungsförderung der Studierenden der Universität Greifswald, 
der Hochschulen Neubrandenburg und Stralsund ist das Studentenwerk, 
Amt für Ausbildungsförderung, zuständig: Im Amt für 
Ausbildungsförderung liegen die für die Antragstellung 
notwendigen Formblätter aus. Gegen einen mit 1,44 € 
frankierten adressierten DIN A4 Umschlag können die 
Formblätter auch schriftlich angefordert werden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit die verschiedenen Formblätter unter:  
http://www.studentenwerk-greifswald.de/ bzw. unter  http://www.das-neue-
bafoeg.de/de/372.php zu laden. Für eine zügige Bearbeitung der Anträge ist 
es unerlässlich, dass die Antragsformulare sorgfältig und vollständig ausge-
füllt werden, jede Frage eindeutig beantwortet wird und die erforderlichen 
Belege und Nachweise beigelegt werden. Eine rückwirkende Bewilligung 
von Ausbildungsförderung ist nicht möglich. Deshalb sollten Sie darauf 
achten, dass Ihr Antrag rechtzeitig gestellt wird. Ausbildungsförderung wird 
vom Beginn des Monats an geleistet, in dem die Ausbildung aufgenommen 
wird, frühestens jedoch ab Beginn des Antragsmonats. Es ist zweckmäßig, 
zumindest den Erstantrag persönlich beim zuständigen Sachbearbeiter ab-
zugeben, um offene Fragen im Gespräch schneller klären zu können. Die 
Bewilligung von Ausbildungsförderung erfolgt in der Regel für ein Jahr. 
Um eine Förderung ohne Unterbrechung zu gewährleisten, müssen Wie-
derholungsanträge spätestens 2 Monate vor Ablauf des Bewilligungszeit-
raumes beim Amt für Ausbildungsförderung vorliegen. Unabhängig von der 
Einkommenssituation sollten Sie die Förderungsmöglichkeit durch das Amt 
prüfen lassen. Aktuelle Informationen über das neue BAföG sind im Inter-
net unter: www.studentenwerke.de o. www.studentenwerk-greifswald.de. 
Dort steht auch ein BAföG-Rechner zur Verfügung, der eine Berechnung 
der Förderhöhe ermöglicht. 
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Öffnungszeiten 
Di – Do   11.00 Uhr – 13.00 Uhr  
Di   14.30 Uhr – 15.30 Uhr  
 
Frau Meinke  Tel.:( 0395) 5 69 39 59 (A-L) 
Frau Unterieser  Tel.: (0395) 5 69 39 53 (M-Z) 
Frau Engler  Tel.: (0395) 5 69 39 44 

Anschrift 
Brodaer Str. 4,  
17033 Neubrandenburg  
Raum 1101 
E-Mail: bafoegnb@studentenwerk-greifswald.de  

Abteilung für Ausbildungsförderung / BAföG-Amt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 70 

5.2 Stipendien/ Studienstiftungen 
 
Informationen zu Stipendien und Studienstiftungen sind beispielsweise unter: 
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=427 abrufbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Politische Stiftungen 
Konrad-Adenerauer-Stiftung (CDU) 
Homepage: www.kas.de 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung  (SPD) 
Homepage: www.fes.de 
 
Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP) 
Homepage: www.fnst.de 
 
Hans-Seidel-Stiftung e. V.  (CSU) 
Homepage: www.hss.de 
 
Heinrch-Böll-Stiftung  (Bündnis 90/Die Grünen) 
Homepage: www.boell.de 
 
Rosa-Luxemburg-Stiftung  (PDS) 
Homepage: www.rosalux.de 
 
Die Stiftungen stehen zwar einer Partei nahe, doch für den Erhalt 
eines Stipendiums ist eine Mitgliedschaft nicht erforderlich. 
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6. Kultur in Neubrandenburg 
 
 
6.1 Café und Cocktails 
 
Schauspielhaus Neubrandenburg 
mit Foyercafé 
Pfaffenstraße 22 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 5 69 98 11 
Öffnungszeiten Schauspielhaus 
Mo – Fr   09.00 Uhr – 13.00 Uhr 

13.30 Uhr – 18.00 Uhr 
Sa  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 
 
Destille 
Fritz- Reuter- Str. 1 a 
17033 Neubrandenburg 
Tel.; (03 95) 5 82 54 85 
 
Öffnungszeiten 
Mo – So  11.30 Uhr – 14.30 Uhr 

18.00 Uhr bis der letzte geht 
 
 
6.2 Bistro 
 
Kornhus (berühmt für das schöne Frühstück) 
Jahnstr. 3 (Vierradmühle) 
Tel.: (0395) 5 55 31 01 
 
Öffnungszeiten 
Mo  07.00 Uhr– 21.00 Uhr 
Die – Do 07.00 Uhr– 22.00 Uhr 
Fr – Sa  07.00 Uhr– 23.00 Uhr 
So  07.00 Uhr– 21.00 Uhr 
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6.3 Bar´s 
 
Studio Musikclub (Studentenclub) 
Jahnstraße 12 
17033 Neubrandenburg 
http://www.studio-musikclub.de/ 
 
Öffnungszeiten7 
So – Do   18.00 Uhr – 01.00 Uhr  
Fr & Sa   18.00 Uhr – 02.00 Uhr  
Irish Pub „Old Mill“ 
Jahnstraße 3a 
Tel.: (03 95) 2 13 80 78 
 
 
Konsulat 
Jahnstraße 3 c 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 5 55 39 28 
 
Öffnungszeiten 
Mo – So 18.00 – 1.00 Uhr 
 
 
Escobar (Cocktails im Sand) im Cinestar 
Friedrichs-Engels-Ring 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 5 69 39 10 
 
 
Winehouse (Weine und Cocktails) 
Wiekhaus 45 
4.Ringstrasse 
17033 Neubrandenburg 
Tel & Fax: (0395) 5 66 30 56 
 
Öffnungszeiten 
Mo – Do 18.00 Uhr – 02.00 Uhr 
Fr & Sa  18.00 Uhr – 04.00 Uhr 

                                                 
7 3x monatlich Livemusik bis 01.00 Uhr 
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14. Etage (Cocktails aus Vasen) 
Marktplatz 1 
17033 Neubrandenburg 
Tel.:(03 95) 5 82 36 20 
 
Öffnungszeiten 
Mo – So  19.00 Uhr – 02.00 Uhr8 
 
 
6.4 Kinos  
 
Kino Latücht – das etwas andere Erlebnis! 
Große KrauthöferStr. 16 
17033 Neubrandenburg 
http://www.latücht.de/kino/ 
 
 
Cinestar 
Friedrich-Engels-Ring 55 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 5 5858 00 (Programminfo) 
http://www.cinestar.de 
 
 
6.5 Diskotheken 
 
Musiktheater „Alter Schlachthof" 
Rostocker Str. 33 
17033 Neubrandenburg  
http://www.alter-schlachthof.com 
 
 
Diskothek „Colosseum“ 
An der Hochstr.4 
17036 Neubrandenburg 
http://www.colosseum-disco.de 
 
 
 

                                                 
8 Meist ist aber schon ab 23.30 Uhr der Fahrstuhl blockiert, sodass man nicht mehr einkehren kann. 
(innerhalb der Woche) 
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6.6 Tanzbar 
 
Rumpelkammer 
Friedrich - Engels - Ring 53 
17033 Neubrandenburg 
Tel.:(0395) 5 68 39 39  
 
 
6.7 Alternatives 
 
Jugendclub ZEBRA 
Traberallee 22 
17034 Neubrandenburg 
www.club-zebra.de 
 
Öffnungszeiten 
Mo, Di & Do  14.00 – 22.00 Uhr 
Mi   14.00 – 23.00 Uhr 
Fr & Sa   14.00 – 01.00 Uhr 
bei Veranstaltungen  

14.00 – 19.00 Uhr 
20.30 – 04.00 Uhr 

 
 
Alternatives Jugendzentrum e.V. 
Seestraße 12 
17033 Neubrandenburg 
 
 
Tabulos e.V. 
Johannesstr. 12 -14, 
17034 Neubrandenburg 
 
…und wenn es etwas mehr Kultur sein darf 
 
Konzertkirche 
Ticketservice 
Stargarder Str. 17, Ecke Tumstr. 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 5 59 51 27 
Fax: 0395)-5 59 51 28 
http://www.konzertkirche-nb.de 


